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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

En septembre, le Conseil fédéral a présenté son message concernant la participation de
la Suisse aux programmes européens de l'éducation, de la formation professionnelle
et de la jeunesse de 2011 à 2013. Cette participation concerne les programmes
européens «Education et formation tout au long de la vie» et «Jeunesse en action». Le
gouvernement a ainsi proposé la mise en place d'une agence nationale pour soutenir
les acteurs suisses participant à ces programmes et l'ouverture d'un crédit
d'engagement de 110,7 millions de francs pour les années 2011 à 2013. Le Conseil fédéral
a estimé que ces programmes permettaient d'élargir les possibilités de participation et
de financement au niveau européen pour ces acteurs, de renforcer la position de la
Suisse dans l'espace européen de l'éducation et de tirer le meilleur parti scientifique et
économique du transfert de connaissances et de la participation aux réseaux
européens. Le message comporte deux projets d’arrêtés, l'un concernant le
financement nécessaire à la participation de la Suisse à ces programmes pour les
années 2011 à 2013 (projet 1) et l'autre concernant l'approbation de l'accord relatif à la
participation même (projet 2). Au Conseil national, seul le groupe UDC s'est opposé au
projet. Au vote, la chambre basse a adopté le projet 1 par 122 voix contre 48 et le projet
2 par 120 voix contre 48. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil des Etats a suivi le Conseil national et a adopté à l’unanimité les deux projets
liés à la participation de la Suisse aux programmes européens de l’éducation, de la
formation professionnelle et de la jeunesse présentés en septembre de l’année
précédente. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im März unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zu einem
Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildungskosten. Die Vorlage sah vor, die Abzugsfähigkeit zu erweitern. Nach
geltendem Steuerrecht konnten im Grundsatz nur jene Weiterbildungskosten
abgezogen werden, die mit der aktuellen Berufsausübung im Zusammenhang standen.
Der Bundesrat schlug die Abzugsfähigkeit sämtlicher berufsorientierter Aus- und
Weiterbildungskosten bis maximal 6000 Franken vor. In der Sommersession trat der
Ständerat ohne Gegentrag auf die Vorlage ein. Mit 21 zu 13 Stimmen beschloss die kleine
Kammer überdies eine Erhöhung der steuerlichen Obergrenze auf 12'000 Franken. Die
Befürworter führten die hohen Kosten von Weiterbildungen ins Feld. Die Gegner
befürchteten, dass bei zu hohen Abzügen die finanzielle Unterstützung durch
Arbeitgeber in Frage gestellt würde. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den
Entwurf mit 24 zu 4 Stimmen an. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2011
LAURENT BERNHARD

In der Frühjahrssession beriet der Nationalrat als Zweitrat die Revision des
Bundesgesetzes über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildungskosten. Bislang waren unbegrenzte Steuerabzüge vom Einkommen nur
bei Weiterbildungen erlaubt, mit denen der berufliche Stand gehalten werden konnte.
Neu sollten jegliche Formen von Aus- und Weiterbildungen gleich behandelt werden,
wodurch Abgrenzungsprobleme eliminiert werden konnten. Im Jahre 2011 hatte der
Ständerat die steuerliche Obergrenze bei der Bundessteuer auf 12'000 Franken
angesetzt, was gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats einer Verdoppelung
entsprach. Der Nationalrat ging noch einen Schritt weiter, indem er mit 103 zu 83
Stimmen einen Antrag von Caspar Baader (svp, BL) annahm, der einen vollumfänglichen
Abzug forderte. Gegenüber der vom Ständerat bevorzugten Regelung hätte der
nationalrätliche Vorschlag zu zusätzlichen Steuerausfällen in Höhe von 10 Millionen
Franken geführt. In der Gesamtabstimmung hiess die grosse Kammer die Vorlage mit 131
zu 23 Stimmen gut. In der Sommersession hielt der Ständerat an der Obergrenze von
12'000 Franken fest. Daraufhin schwenkten die Volksvertreter auf die ständerätliche

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2013
LAURENT BERNHARD
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Version ein. Somit konnte die Gesetzesrevision in der Herbstsession verabschiedet
werden. Im Rahmen der Schlussabstimmungen wurde das Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten vom
Nationalrat mit 161 zu 10 und vom Ständerat einstimmig angenommen. 4

Voranschlag

In der Wintersession 2019 behandelte der Ständerat als Erstrat den Voranschlag 2020.
Hannes Germann (svp, SH) stellte die Vorlage im Namen der Kommission vor. Er
bezeichnete die Budgetsituation als positiv, zumal trotz STAF und allgemein starkem
Ausgabenwachstum dank der Dynamik bei der direkten Bundessteuer und den
Verrechnungssteuern ein Überschuss erwartet werde. Er verwies auf die Nachmeldung
des Bundesrates vom 27. September 2019, in der dieser eine Nachzahlung von
Genossenschaftsbeiträgen an die Nationale Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle in der Höhe von CHF 158 Mio. beantragt hatte. Nach einem
Überblick stellte er die Mehrheitsanträge der FK-SR kurz vor, die gegenüber der
Bundesratsvorlage Mehrausgaben von CHF 122.3 Mio. mit sich bringen würden. In der
Folge diskutierte der Ständerat ausschliesslich über diese Kommissionsanträge. 
Die Erhöhung der Unterstützung von Organisationen im Bereich der ausserschulischen
Kinder- und Jugendförderung um CHF 4 Mio. auf CHF 14 Mio. lehnte Bundesrat Maurer
als Bagatellsubvention ab; die Gewährung solcher sei aber nicht Aufgabe des Bundes,
erklärte er. Peter Hegglin (cvp, ZG) betonte hingegen, dass sich der Bund seit
Inkrafttreten des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes im Jahr 2013 jährlich mit CHF
10 Mio. an diesen Organisationen beteilige. Da sich die Zahl der Anspruchsgruppen
seither stetig vergrössert habe, die Beträge des Bundes jedoch gleich geblieben seien,
seien die Beiträge an die einzelnen Organisationen um fast 40 Prozent gesunken. Mit 27
zu 13 Stimmen folgte die kleine Kammer der Kommission in diesem Punkt. 
Diskussionen gab es ansonsten nur noch bezüglich der Bildungsausgaben. Hier
beabsichtigte die Kommissionsmehrheit eine Erhöhung des Finanzierungsbeitrags an
die ETH (+CHF 30 Mio.), der Beiträge für die berufliche Bildung (+CHF 15 Mio.), der
Grundbeiträge an die Universitäten (+CHF 20 Mio.) und die Fachhochschulen (+CHF 15
Mio.), der Ausbildungsbeiträge (+CHF 764'100), der Finanzhilfen für WeBiG (+CHF
200'300), der Beiträge für die Institutionen der Forschungsförderung (+CHF 15 Mio.)
sowie der Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (+CHF 3.1 Mio.). Damit
nehme man wie bereits im Voranschlag 2019 Bezug auf die BFI-Botschaft 2017-2020,
wobei die darin beschlossenen Ausgaben später um 3 Prozent reduziert worden waren,
um die Kostenbremse einhalten zu können, erklärte Erich Ettlin (cvp, OW) für die
Kommission. Da es die Finanzlage des Jahres 2020 erlaube, wolle man hier zu den
ursprünglichen Beträgen zurückkehren, nicht aber in den Finanzplanjahren, dort müsse
man dies in den jeweiligen Voranschlägen neu diskutieren. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) beantragte, dem Bundesrat zu folgen und auf die Erhöhungen zu verzichten. Der
Bund schenke dem Bildungsbereich – richtigerweise – bereits genügend
Aufmerksamkeit, die entsprechenden Ausgaben würden von CHF 7.7 Mrd. (2018) auf
voraussichtlich CHF 8.6 Mrd. (2023) ansteigen, argumentierte Hefti. Weitere,
«giesskannenartige» Erhöhungen sollten nicht zum Gewohnheitsrecht werden. Auch
Finanzminister Maurer lehnte die Erhöhung ab. Man habe damals die nicht eingetretene
Teuerung überall herausgerechnet, wie es das Parlament später im Rahmen der Motion
Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) bestätigt habe, einzig den Bildungsbereich nehme das
Parlament immer wieder von dieser Änderung aus. Dennoch sprach sich der Ständerat
deutlich für die verschiedenen Erhöhungen aus. 
Den übrigen Anträgen der Kommission folgte der Rat ohne grössere Diskussionen: Für
die finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten bezüglich der Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen beantragte die Kommission eine Budgeterhöhung
von CHF 150'000 auf CHF 2 Mio. sowie eine Fortsetzung in den Finanzplanjahren. Da im
Parlament noch verschiedene Vorstösse für eine Fristverlängerung zur
Gesuchseinreichung für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen hängig
seien und der Bundesrat Empfehlungen einer unabhängigen Expertenkommission
«Administrative Versorgung» prüfe, solle dieser Betrag als Spielraum für solche Projekte
geschaffen werden, erklärte Christian Levrat (sp, FR) für die Kommission. Mit 27 zu 13
Stimmen sprach sich der Ständerat für diese Erhöhung aus. Im Sportbereich erhöhte er
einstimmig die Kredite für Sportverbände und andere Organisationen (+CHF 10 Mio.),
für nationale Sportanlagen (+CHF 5 Mio.) und für Wertberichtigungen im
Transferbereich (+CHF 5 Mio.) in Voranschlag und Finanzplan, um den «Zeitraum bis
zum frühestens für 2022 vorgesehenen Inkrafttreten des nächsten Nationalen
Sportanlagenkonzepts zu überbrücken», wie Hannes Germann zuvor für die Kommission
erklärt hatte. Den Kredit für Schweiz Tourismus erhöhte der Rat zur Umsetzung des vom

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Parlament gefassten Beschlusses zur Wirtschaftsförderung um CHF 2.375 Mio.
Einstimmig nahm der Ständerat in der Folge den Bundesbeschluss Ia über den
Voranschlag für das Jahr 2020 an. 
Einen Änderungsantrag stellte die Kommission noch für den Bundesbeschluss Ib über
die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020: Hier beabsichtigte sie, die
Aufstockung bei den Institutionen der Forschungsförderung dem Schweizerischen
Nationalfonds zukommen zu lassen, während die Minderheit Hefti diese Vorschrift
genauso ablehnte wie die Erhöhung selbst. Einstimmig nahm der Ständerat die
Änderung an. Der Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2021-2023
bedarf keiner Gesamtabstimmung, hingegen stimmte der Ständerat dem
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr
2020 sowie dem Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2020 einstimmig zu. 5

Nur einen Tag später ging die Debatte um den Voranschlag 2020 im Nationalrat weiter.
Auch dieses Jahr drehte sich die Eintretensdebatte vor allem um die Frage, wie gut die
wirtschaftliche Lage des Bundes wirklich sei und wie grosszügig das Parlament folglich
mit dessen finanziellen Ressourcen umgehen könne. Eintreten war nicht umstritten,
ganz im Gegensatz zur Detailberatung: Neben den Mehrheitsanträgen standen
zahlreiche Minderheitsanträge der SP- und der SVP-Fraktion auf dem Programm. Doch
obwohl der Nationalrat den Voranschlag während über 9 Stunden diskutierte, schuf er –
verglichen mit der Anzahl Minderheitsanträge – nur wenige Differenzen zum Ständerat. 
Die meisten dieser Differenzen waren im Nationalrat unumstritten, etwa die Erhöhung
des Globalbudgets der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts um CHF 709’300
CHF. In verschiedenen Fällen verband die Kommission zudem Aufstockungen mit der
Definition neuer Grenz- und Sollwerte oder der Neudefinitionen der
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung, Instrumenten des Neuen Führungsmodells
des Bundes für die Bundesverwaltung. Mit diesen können Bedingungen zur Verwendung
der Gelder mit Budgetpositionen verbunden werden. Die Aufstockung des
Globalbudgets der Landwirtschaft um CHF 500'300 begründete der Nationalrat mit der
drohenden Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums Boden und
definierte dessen Finanzierung als Rahmenbedingung für den Kredit. Auch die
Forschungsbeiträge für die Landwirtschaft erhöhte er zugunsten des
Forschungsinstituts für biologischen Landbau um CHF 2.5 Mio. im Voranschlagsjahr
sowie in den Finanzplanjahren. Gegen die Aufstockung der Direktzahlungen für die
Landwirtschaft stellte sich eine Minderheit Schneider Schüttel (sp, FR), die
diesbezüglich dem Ständerat folgen wollte, jedoch mit 63 zu 127 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) unterlag. Abgelehnt hatten die Änderung die einstimmig stimmenden SP-
und GLP-Fraktionen sowie Minderheiten der FDP- und der Grünen-Fraktion. Auf Antrag
Mattea Meyer (sp, ZH) stockte der Nationalrat mit 112 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
auch das Globalbudget des Fedpol im Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren
um CHF 600'000 auf. Damit sollte eine Reduktion aus den Finanzplanjahren 2017 bis
2019 korrigiert werden, um damit eine Stellenaufstockung um vier Stellen zur Erfüllung
der Zentralstellenaufgaben des Fedpol im Bereich Internetkriminalität, insbesondere
der Pädokriminalität, zu ermöglichen. Die SVP- und die FDP-Fraktionen hatten sich
dagegen gewehrt, weil diese Stellen intern über das Globalbudget finanziert werden
sollten, wie Albert Vitali (fdp, LU) betonte. 
Sparsamer als der Ständerat zeigte sich die grosse Kammer bezüglich der finanziellen
Unterstützung von Selbsthilfeprojekten beim Bundesamt für Justiz: Hier sperrte sie sich
stillschweigend gegen die vom Ständerat beschlossene Ausgabenerhöhung auf CHF 2
Mio. Ohne Minderheit akzeptiert wurden auch die Anträge zum SEM: Die
Betriebsausgaben zu den Bundesasylzentren senkte der Rat nach Absprache der
Kommission mit dem SEM um CHF 27 Mio. und die Beiträge für die Sozialhilfe
Asylsuchender und vorläufig Aufgenommener reduzierte er aufgrund aktualisierter
Zahlen um 12.8 Mio. Dies obwohl Finanzminister Maurer darauf hingewiesen hatte, dass
man damit an den Leistungen des Bundes «überhaupt nichts» ändere, denn diese seien
gesetzlich vorgegeben. Ein solcher Beschluss führe später aber allenfalls zu
Nachtragskrediten, wenn sich die Flüchtlingssituation ändern sollte. 
Umstritten waren auch im Nationalrat vor allem die Bildungsausgaben. Diesbezüglich
lagen neben dem Mehrheitsantrag drei Minderheitsanträge vor. Die Mehrheit wollte in
den meisten Bildungsfragen dem Bundesrat folgen und die Bildungsausgaben nicht um
die ehemaligen Teuerungsbeiträge erhöhen. Einzig bezüglich der Berufsbildung
befürwortete sie eine zusätzliche Erhöhung. Eine Minderheit I Schneider Schüttel
forderte, dem Ständerat folgend, die im Rahmen der BFI-Botschaft 2017-2020
beschlossenen Beträge, eine Minderheit II Bourgeois (fdp, FR) bevorzugte hingegen
mehrheitlich einen Mittelweg zwischen Ständerat und Bundesrat. Dieser basierte auf

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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den Aufstockungen des Budgets im Bildungsbereich, welche das Parlament bereits 2019
vorgenommen hatte, abzüglich der Teuerungskorrektur nach Dittli (fdp, UR; Mo.
16.3705) um -0.1 Prozent. Mit 132 zu 60 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 139 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) setzte sich die Minderheit II gegen die Minderheit I und
die Mehrheit durch. Zudem sprach sich der Nationalrat beim Bildungsbudget zusätzlich
für eine Minderheit III Schneider Schüttel aus, welche bei den Institutionen der
Forschungsförderung eine zusätzliche Erhöhung um CHF 1.1 Mio. forderte, die
zugunsten der Akademien der Wissenschaften Schweiz eingesetzt werden sollte. 
Schliesslich nahm der Nationalrat verglichen mit dem Ständerat einige Änderungen bei
den Sollwerten vor, insbesondere im Gesundheitsbereich. Der Messwert für den Anteil
Rauchender in der Bevölkerung, gemäss dem nicht mehr als 25 Prozent der Bevölkerung
rauchen sollen, wurde gestrichen, da dessen Messung gemäss Kommission keine
Aufgabe des Staates sei. Dies obwohl Finanzminister Maurer vor der Streichung gewarnt
und diese als falsches Signal bezeichnet hatte. Gesteigert werden sollte hingegen der
Anteil Arztpraxen mit elektronischer Krankengeschichte der Patientinnen und
Patienten. Heute liegt dieser bei 76 Prozent, im Jahr 2020 soll er bei 80 Prozent zu
liegen kommen und für die Finanzplanjahre weiter gesteigert werden. Bei der
Militärversicherung soll der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtkosten von 10.7
Prozent auf 10 Prozent gesenkt werden. Diese Änderungen waren nicht umstritten,
genauso wenig wie die Reduktion des Grenzwertes zum Auftreten von gentechnisch
verändertem Raps entlang von Bahngeleisen (von 0.5 Prozent auf 0.25 Prozent aller
untersuchten Proben). Schliesslich erhöhte der Nationalrat auch die Messgrösse bei
den Besucherinnen und Besuchern der bundeseigenen Museen von 60'000 auf 65'000
Personen – obwohl dies gemäss Bundesrat Maurer «nicht mehr Leute in die Museen»
locken werde. 
Die übrigen Änderungen, meistens beantragt von Mitgliedern der SP- oder der SVP-
Fraktion, lehnte die Ratsmehrheit jeweils deutlich ab. Verschiedene linke Minderheiten
setzten sich für Budgeterhöhungen im Bereich des Umweltschutzes ein. So versuchte
eine Minderheit Schneider Schüttel unter anderem die Überprüfung von Wirkstoffen
zur Senkung des Risikos von Pflanzenschutzmitteln für aquatische Organismen für das
Jahr 2020 von 20 auf 30 Wirkstoffe zu erhöhen sowie die dazu nötigen acht
zusätzlichen Stellen bei vier verschiedenen Bundesämtern zu schaffen. Mit 105 zu 84
Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Rat den Antrag gegen den Willen der SP-, GPS-
und GLP-Fraktionen sowie der Mitglieder der EVP ab. Da sich der
Überprüfungsrhythmus an jenen der EU anlehne, sei eine Aufstockung hier nicht
angebracht, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) für die Kommission. Eine weitere Minderheit
Schneider Schüttel wollte CHF 20 Mio. mehr für die Revitalisierung von Gewässern
einsetzen, weil die Nachfrage nach Bundesmittel in diesem Bereich stark angestiegen
sei und im kommenden Jahr zahlreiche Projekte realisiert werden sollten. Mit 96 zu 95
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) lehnte der Rat jedoch auch diesen Antrag ab, wobei
Kommissionssprecher Gmür darauf hinwies, dass bei tatsächlichem Fehlen von Mitteln
Nachtragskredite eingereicht werden könnten. Zudem setzte sich eine Minderheit
Masshardt (sp, BE) für eine Verdoppelung des Betrags für den Technologietransfer beim
Bundesamt für Energie von CHF 20 Mio. auf CHF 40 Mio. ein. Dieses Geld diene dazu,
dass neue, noch nicht marktreife Technologien erprobt werden könnten. Eine Erhöhung
sei nicht nötig, weil die Privatwirtschaft solche Ideen kostensparend entwickeln könne,
argumentierte Sandra Sollberger (svp, BL) und begründete damit auch ihre Minderheit II
Sollberger, die den Betrag auf CHF 10 Mio. reduzieren wollte. Mit 142 zu 52 Stimmen
respektive 107 zu 86 Stimmen (bei 1 Enthaltung) setzte sich der Mehrheitsantrag gegen
die Anträge der Minderheit II respektive der Minderheit I durch. 
Doch nicht nur im Umweltbereich, auch zu anderen Themen reichte die SP-Fraktion
erfolglos Vorstösse ein. So wollten linke Minderheiten etwa das Globalbudget des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann aufstocken, die
Kulturabgeltung an die Stadt Bern in den Finanzplanjahren fortsetzen, dem BIT eine
grössere Konstanz in der Personalentwicklung als neues Ziel vorschreiben sowie eine
Aufstockung beim Eidgenössischen Personalamt vornehmen, das in der Folge
Lehrstellen und Hochschulpraktika zur Integration von Menschen, die aus dem
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, anbieten soll. 
Die SVP hingegen versuchte vor allem, dem Stellenzuwachs beim Bund – im Voranschlag
2020 beträgt dieser gemäss Franz Grüter (svp, LU) 267 zusätzliche Stellen – Einhalt zu
gebieten. Dazu wollte Grüter allgemein die Ausgaben für den Personalaufwand im
Voranschlag 2020 sowie in den Finanzplanjahren bei CHF 6 Mrd. plafonieren – zum
ersten Mal überhaupt überstiegen die geplanten Ausgaben für das Personal die Grenze
von CHF 6 Mrd. Mit 134 zu 51 Stimmen lehnte der Rat den Minderheitsantrag Grüter
gegen den Willen der geschlossen stimmenden SVP ab. Zudem wollte eine weitere
Minderheit Grüter den Betrag für die Lohnmassnahmen halbieren; 0.5 Prozent der
Lohnsumme reichten für Lohnverhandlungen, erklärte der Minderheitensprecher. Mit
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140 zu 52 Stimmen lehnte der Rat auch diesen Antrag ab. Auch die weiteren
Minderheitsanträge, die vorsahen, die Ausgaben des Büros für Konsumentenfragen auf
dem Stand der Rechnung von 2018 zu plafonieren, auf die Budgeterhöhung der
Parlamentsdienste zur Schaffung von drei neuen Vollzeitstellen sowie auf Erhöhungen
in den Personalbereichen des EDA, des BAG und des BFS zu verzichten, lehnte der
Nationalrat ab. 
Zu reden gaben schliesslich auch die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit und
Sicherheit. Während eine Minderheit I Keller (svp, NW) die Ausgaben für multilaterale
Entwicklungszusammenarbeit deutlich kürzen wollte, schlug eine Minderheit II Gysi (sp,
SG) in diesem Bereich eine Erhöhung des Budgets vor, um erneut auf die in der
Botschaft 2017-2020 vereinbarten Ausgaben zu kommen und um im Jahr 2023 eine
APD-Quote von 0.5 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu erreichen.
Finanzminister Maurer wehrte sich gegen eine weitere Kürzung in diesem Bereich – die
Schweiz habe hier in den letzten Jahren die grössten Kürzungen vorgenommen, obwohl
sie weiterhin ihren Verpflichtungen nachkommen müsse, erklärte er.
Kommissionssprecher Gmür betonte hingegen, dass es sich bei der APD-Quote weder
um ein finanzpolitisches Steuerungsinstrument, noch um einen Zielwert handle,
sondern um einen Richtwert. Mit 140 zu 51 Stimmen und 106 zu 84 Stimmen (1
Enthaltung) sprach sich die grosse Kammer für den Mittelweg, den Mehrheitsantrag, aus
und beliess die entsprechenden Ausgaben auf ihrer ursprünglichen Höhe. 
Mit 135 zu 54 Stimmen nahm der Nationalrat schliesslich den Bundesbeschluss Ia über
den Voranschlag für das Jahr 2020, der verglichen mit dem bundesrätlichen
Budgetvorschlag Mehrausgaben von CHF 245 Mio. mit sich bringe, wie die beiden
Kommissionssprecher Gmür und Nicolet (svp, VD) erklärten, in der Gesamtabstimmung
an. Abgelehnt wurde er einstimmig von der SVP und von Stefania Prezioso Batou (gps,
GE). Kaum bis gar nicht umstritten waren der Bundesbeschluss Ib über die
Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020, der Bundesbeschluss II über den
Finanzplan für die Jahre 2021-2023, der Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus
dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2020 sowie der Bundesbeschluss IV über die
Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr
2020. 6

Das Differenzbereinigungsverfahren zum Voranschlag 2020 dauerte deutlich kürzer als
in den Vorjahren: In nur zwei Sitzungen bereinigte das Parlament das Budget für das
Jahr 2020. Dies war gemäss Hannes Germann (svp, SH) auch die Absicht der FK-SR, die
möglichst viele Differenzen bereinigt habe, um «mit dem neu zusammengesetzten Rat
[...] nicht, wie sonst üblich, bis in die Einigungskonferenz gehen [zu] müssen». Am 10.
Dezember 2019 beriet der Ständerat die vom Nationalrat geschaffenen 24 Differenzen
und folgte dabei stillschweigend den Anträgen seiner Kommission. Er stimmte der
Erhöhung des Globalbudgets der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts im
Voranschlagsjahr und den Finanzplanjahren, des Fedpol und des BWL sowie der
Reduktion der Betriebsausgaben der Bundesasylzentren und der Sozialhilfe für
Asylbewerbende und Flüchtlinge diskussionslos zu. Die Erhöhung des Budgets des
Fedpol knüpfte er an eine Verstärkung der Bekämpfung der Pädokriminalität, die zwei
zusätzlichen Kredite für das Bundesamt für Landwirtschaft machte er von der
Bekämpfung der drohenden Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums
Boden sowie als Finanzhilfen für das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)
fest. Auch im Bereich der Bildung sprachen sich Kommission und Ständerat für den
nationalrätlichen Vorschlag aus, der eine geringere Erhöhung vorsah als ihr eigener
Vorschlag. Die Medien betonten in der Folge jedoch vor allem den Anstieg der
Bildungsausgaben um CHF 101 Mio. gegenüber der Version des Bundesrates. Auch bei
den Sollwerten und Planungsgrössen willigte der Ständerat grösstenteils ein, «wenn
auch da und dort mit etwas Befremden oder Staunen», wie der Kommissionssprecher
betonte. Man wolle deswegen nicht eine Einigungskonferenz riskieren und pflichte hier
«aus verfahrensökonomischer Vernunft» bei, betonte der Kommissionssprecher. 
Damit blieben zwei Differenzen zum Nationalrat übrig: Einerseits bestand die kleine
Kammer auf der Erhöhung der finanziellen Unterstützung von Selbsthilfeprojekten für
das Jahr 2020 und für die Finanzplanjahre, andererseits reduzierte sie die Finanzierung
für die Institutionen der Forschungsförderung um CHF 1.1 Mio., da diese im Konzept des
Nationalrats aufgrund der zwei angenommenen Minderheiten doppelt enthalten seien.
Der Ständerat beharrte zudem auf der Forderung, die Aufstockung des entsprechenden
Budgets um CHF 15 Mio. dem SNF zukommen zu lassen. Als Kompromiss schlug er aber
vor, die vom Nationalrat beschlossene Förderung der Akademien der Wissenschaften
Schweiz in der Höhe von CHF 1.1 Mio. ebenfalls in den Rahmenbedingungen der
Kreditvergabe festzuschreiben. 
Stillschweigend stimmte der Nationalrat der Version des Ständerates in diesen Fragen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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zwei Tage später zu und bereinigte damit den Voranschlag 2020. Dieser budgetiert nun
bei Einnahmen von CHF 75.666 Mrd. und Ausgaben von CHF 75.323 Mrd. einen
Überschuss von CHF 344 Mio. anstelle des vom Bundesrat geplanten Überschusses von
CHF 435 Mio. 7

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Le débat sur le budget pour la formation, la recherche et l’innovation (FRI) 2017-2020
a suscité de nombreux remous au sein de la chambre basse. Après de vives prises de
positions, le Conseil national a finalement tranché pour un budget de 26 milliards de
francs. Cette augmentation moyenne de 2 pour cent par année rejette ainsi les velléités
de l’UDC qui préconisait des coupes budgétaires d’environ 1 milliard de francs, mais ne
rejoint pas pour autant les conseils de sa Commission de la science, de l’éducation et
de la culture (CSEC-CN) qui était montée au créneau pour une augmentation de 3,2
pour cent de l’enveloppe budgétaire. Au final, la gauche, le PBD, le PVL et certaines
franges du PDC et du PLR, défenseurs d’une hausse du budget, n’ont pas réussi à
imposer leurs voix. En effet, bien qu’elles aient résonné, à force de métaphores et
citations historiques, l’argument financier a poussé la chambre du peuple a coupé la
poire en deux. Isabelle Chevalley (plr, VD), tout comme Christoph Eyman (plr, BS), ont
utilisé l’argument de la compétitivité, en citant non seulement la Chine ou encore
Singapour comme exemple, mais aussi Abraham Lincoln qui disait : « Si vous pensez
que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ». Néanmoins, ces arguments n’ont pas
réussi à convaincre la chambre. Au final, le Conseil national a défini quatre axes
prioritaires : la formation professionnelle supérieure, l’encouragement à la relève
scientifique, la formation des médecins et le soutien à la recherche et l’innovation. Ces
orientations conditionnent donc la répartition des enveloppes budgétaires. Du côté
académique, 10,18 milliards reviennent aux deux EPF, 2,75 milliards sont attribués aux
universités, 2,15 milliards sont partagés entre les différents HES. De l’autre côté, la
formation professionnelle touche 3,36 milliards alors que la formation continue se voit
octroyer 25,7 millions. 4,15 milliards sont attribués au FNS, alors que le reste de
l’enveloppe revient à différents projets, aux cantons pour les bourses d’étude, ou
encore à la Commission pour la technologie et l’innovation. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Der Bundesrat stellte im Februar 2020 die Botschaft zur Förderung von Bildung,
Forschung und Innovation in den Jahren 2021 – 2024 (BFI-Botschaft 2021-2024) vor,
welche elf Bundesbeschlüsse und drei Gesetzesänderungen (HFKG, FIFG und das
Bundesgesetz über die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifikationen von
Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern in reglementierten Berufen BGMD)
beinhaltet. Zudem sollen mit der Botschaft vier Vorstösse (Mo. 15.3469; Po. 16.3474; Po.
16.3706 und Po. 18.3631) abgeschrieben werden. 
Für die gesamte BFI-Periode 2021-2024 beantragte der Bundesrat ein Budget von
knapp CHF 28 Milliarden. Das oberste Ziel blieb für den Bundesrat ein Schweizer
Spitzenrang in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation. Er präsentierte in der
Botschaft folgende Prioritäten: Bei der Berufsbildung setzte er auf die Förderung
innovativer Projekte, welche die Berufsbildung auf den digitalen Wandel und das
lebenslange Lernen ausrichten. Die Grundkompetenzen der Erwachsenen in den
Bereichen Sprache, IKT und Mathematik standen im Mittelpunkt der
Weiterbildungsmassnahmen. Bei der Hochschulförderung sollten die Institutionen des
ETH-Bereichs ihre führende Rolle als Innovationsmotor behalten; die Universitäten und
Fachhochschulen unterstützte er unter anderem bei der Koordination besonders
kostenintensiver Bereiche. Bei der Forschung und Innovation wollte der Bundesrat
beim SNF die Grundlagenforschung und die Nachwuchsförderung unterstützen, bei der
Innosuisse stand die anwendungsorientierte Forschung im Mittelpunkt. Des Weiteren
wurde der digitale Wandel als Thema definiert, welches alle BFI-Bereiche betreffe.
Dementsprechend sollen alle Akteure dabei unterstützt werden, den digitalen Wandel
zu meistern und diesen mitzugestalten. Schliesslich wurden als weitere wichtige
Querschnittthemen auch die nachhaltige Entwicklung und die Chancengerechtigkeit
aufgeführt.
Zum Zeitpunkt der Präsentation der BFI-Botschaft war noch nicht geklärt, ob die
Schweiz weiterhin an EU-Programmen (z.B. Horizon) teilnehmen würde, daher schlug

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.02.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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der Bundesrat vor, bis zur Klärung der Teilnahmebedingungen einen Teil der Mittel zu
sperren, um gegebenenfalls genug Geld für die Teilnahme aufbringen zu können. 9

Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2020 als Erstrat mit der Botschaft
zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2021-2024. Er
folgte in fast allen Punkten der Mehrheit seiner WBK-SR, die das Geschäft in mehreren
Sitzungen vorbesprochen und dabei zahlreiche Anhörungen mit den Akteuren und
Akteurinnen des BFI-Bereichs durchgeführt hatte. 
In der Eintretensdebatte betonten alle Rednerinnen und Redner die Wichtigkeit des
BFI-Bereichs für die Schweiz. Eintreten war denn auch eine klare Sache. Jakob Stark
(svp, TG), Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) und Peter Hegglin (cvp, ZG) kritisierten aber
das Ansinnen, die Beträge für die verschiedenen BFI-Bereiche noch weiter
aufzustocken, wie dies die WBK-SR mittels zahlreicher Anträge im Umfang von
insgesamt CHF 240 Mio. vorgeschlagen hatte. Sie äusserten diese Skepsis vor dem
Hintergrund der bereits getätigten Ausgaben zur Bekämpfung des pandemiebedingten
wirtschaftlichen Lockdowns. Der überwiegende Teil des Rates sprach sich aber für die
von der Kommission vorgeschlagenen Erhöhungen der Beiträge aus. Vielen Rednerinnen
und Rednern war es wichtig, gerade in dieser Zeit in Bildung, Forschung und Innovation
zu investieren. Hannes Germann (svp, SH) resümierte, dass «die Investitionen von heute
die Arbeitsplätze von morgen» seien. Zu erwähnen ist, dass unter anderem auch den
CHF 4 Mio. für den Erhalt des Gosteli Archivs zugestimmt wurde. Die kleine Kammer
beschloss zudem, die vom Bundesrat vorgeschlagene Kreditsperre aufzuheben. Dieser
hatte beantragt, bis zur Klärung der Teilnahmebedingungen zu Horizon Europe und der
Nachfolgelösung für die Erasmus-Programme einen Teil der BFI-Mittel zu sperren. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Herbstsession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit der Förderung
von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2021–2024. Auch in der grossen
Kammer stiess die BFI-Botschaft insgesamt auf viel Zustimmung. Der Nationalrat
genehmigte alle zusätzlichen Gelder, die der Ständerat gesprochen hatte, und stockte
die Mittel um weitere CHF 53 Mio. auf. Diese zusätzlichen CHF 53 Mio. verteilen sich auf
den ETH-Bereich, auf die Berufs- und Weiterbildung sowie auf das Schweizer
Kompetenzzentrum für das Ersetzen, Reduzieren und für die Verbesserung von
Tierversuchen (3R-Prinzipien). Viele Rednerinnen und Redner nutzten die Debatte für
ein Votum zum Thema Erasmus+, dem EU-Förderinstrument für Auslandsaufenthalte im
Bildungsbereich. Sie forderten den Gesamtbundesrat dazu auf, bei diesem Geschäft
zügiger voranzugehen und dem Parlament bald eine Botschaft vorzulegen.
Bildungsminister Parmelin versprach, dies möglichst rasch zu tun.
Als nächstes wird sich wiederum der Ständerat mit der BFI-Botschaft 2021–2024
befassen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der dritten Herbstsessionswoche 2020 befasste sich der Ständerat erneut mit der
Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2021–2024. Der
Ständerat stimmte nicht allen vom Nationalrat geforderten Mittelerhöhungen zu. Er
strich wiederum die zusätzlichen Gelder für den ETH-Bereich im Gebiet der
Raumplanung, für das Schweizer Tierversuchs-Kompetenzzentrum (3R) sowie für die
berufliche Bildung. Nach der Aufrechterhaltung dieser Differenzen ist nun wieder der
Nationalrat am Zug. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2020 beugte sich der Nationalrat ein weiteres Mal über die BFI-
Botschaft 2021-2024. Nach dieser Debatte bestanden noch zwei Differenzen zum
Ständerat. Die eine betraf den Bereich der beruflichen Bildung, wo der Nationalrat den
Verpflichtungskredit um CHF 20 Mio. erhöhen will. Die zweite Differenz betraf die
Kredite zugunsten von Forschungseinrichtungen. Hier hielt der Nationalrat an der
Aufstockung um CHF 12 Mio. für das 3R Kompetenzzentrum fest. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Am 14. und 15. Dezember 2020 konnten die beiden Räte bei der BFI-Botschaft 2021-
2024 die letzten Differenzen ausräumen. Sie einigten sich auf die Erhöhung des
Verpflichtungskredits im Bereich der beruflichen Weiterbildung um CHF 20 Mio. auf
insgesamt CHF 255 Mio., wie es der Nationalrat vorgeschlagen hatte. Beim 3R
Kompetenzzentrum lenkte der Nationalrat ein und verzichtete auf die von ihm
geforderte finanzielle Aufstockung. Das Thema Tierversuche sei für die WBK-NR sehr
wichtig, zuerst wolle man aber die Rolle des 3R Kompetenzzentrums detaillierter klären,
erläuterte Berichterstatter Wasserfallen (fdp, BE). Zudem begrüsse die Kommission
auch die Durchführung eines NFP zu diesem Thema, das der SNF im Jahr 2021
wahrscheinlich lancieren werde. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Berufsbildung

Das BIGA hat zwei Erlasse zur Reorganisation der Berufsmittelschule in die
Vernehmlassung geschickt. Arbeitgeber wie Gewerkschaften sprachen, sich
gleichermassen gegen die vorgesehene Trennung vom übrigen Berufsschulunterricht
auch im Pflichtbereich aus. Das 1972 gegründete Institut für Berufspädagogik zog in
einem Bericht Bilanz und stellte fest, dass man zwar dem Hauptauftrag, der Ausbildung
von Berufsschullehrern, nachkommen konnte, dass jedoch der Aufbau einer
Dokumentationsstelle und einer eigenen Forschungstätigkeit nicht gelungen war.
Zudem war das Institut in den Räumlichkeiten eingeschränkt. Das Neubauvorhaben
wurde von den eidgenössischen Räten trotzdem reduziert. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.07.1982
JÜRG FREY

Der Bundesrat gab seinen Entwurf für ein neues Bundesgesetz über die Finanzhilfe an
die Höheren Fachschulen im Sozialbereich in die Vernehmlassung. Die bisher auf der
Grundlage befristeter Bundesbeschlüsse ausgerichteten Beiträge sollen so im
Dauerrecht verankert werden. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.12.1990
MARIANNE BENTELI

A côté de l'instauration de la maturité professionnelle, l'autre volet de la réforme de la
formation professionnelle concerne la création de hautes écoles spécialisées (HES); un
projet de loi sur cette question a été mis en consultation par le Conseil fédéral. Son
objectif principal est de revaloriser les écoles d'ingénieurs (ETS: environ 11 000 élèves
actuellement), les écoles de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA: environ
2000) et les écoles supérieures des arts appliqués (environ 300) qui seront rassemblées
sous le même sigle d'Hautes écoles spécialisées; cette réforme vise également à
répondre à la demande croissante des entreprises en personnel qualifié. Les études
dans les HES seront de niveau universitaire et dureront trois ans à plein temps ou plus
si les enseignements sont suivis en cours d'emploi. Pour accéder aux HES, le postulant
devra être titulaire d'une maturité professionnelle; d'autres voies d'accès seront
toutefois maintenues. Ces changements devraient occasionner des frais
supplémentaires estimés à 1,5 milliard de francs entre 1996 et 2003, dont 600 millions
seront financés par la Confédération. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.02.1993
ANDRÉ MACH

Arrivée à son terme à la fin du mois de janvier, la procédure de consultation relative à
la création de hautes écoles spécialisées (HES) a révélé un large assentiment de la part
des milieux intéressés. Les cantons ont toutefois revendiqué une participation
financière plus importante de la Confédération, ainsi que des compétences à la mesure
des charges qu'ils supporteront. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.01.1994
LIONEL EPERON

Fin juillet, le Conseil fédéral a publié son message relatif à la loi sur les hautes écoles
spécialisées (LHES). Celui-ci souligne qu'en raison des mutations économiques, de
l'intégration européenne et du progrès technologique, le système de formation suisse
est soumis à de nouvelles exigences s'imposant particulièrement aux écoles
supérieures. Il convient dès lors d'en redéfinir partiellement le niveau par le biais de
réformes plaçant la formation professionnelle sur un pied d'égalité avec le cursus
gymnase-université, deux filières de formation qui, bien que différentes, doivent être
considérées comme équivalentes. C'est dans cette perspective que le projet de loi du
Conseil fédéral propose de transformer les écoles d'ingénieurs (ETS), les écoles
supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) et les écoles
supérieures d'arts appliqués (ESAA) en hautes écoles spécialisées. Dans un deuxième

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.1994
LIONEL EPERON
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temps, les écoles de niveau comparable qui dépendent exclusivement des cantons
comme les conservatoires, les académies d'arts ainsi que les écoles paramédicales et
sociales pourraient également être encouragées par la Confédération sur la base de la
même loi. 19

En début d'année, le Conseil des Etats a approuvé la loi sur les hautes écoles
spécialisées (HES) qui vise à revaloriser la formation professionnelle par la création de
véritables universités des métiers. Si le projet du gouvernement a été adopté dans
l'ensemble à l'unanimité par les membres de la petite Chambre, certains points ont
néanmoins été critiqués, voire modifiés. Ainsi, la question du financement des HES a
été soulevée par les sénateurs bourgeois, qui ont fait part de leurs inquiétudes quant
aux possibilités de dégager le 1,6 milliard de francs nécessaire à la création de ces
écoles. Le socialiste Onken (TG) a quant à lui critiqué le fait que le projet du Conseil
fédéral prévoie uniquement l'éventualité de créer ultérieurement des HES dans les
domaines social et médical. La Chambre des cantons n'a pas suivi sa proposition
d'inscrire dans la loi une formulation plus contraignante pour la Confédération,
estimant qu'il fallait, pour des raisons financières, procéder par étapes et accoler le
label HES dans un premier temps uniquement aux écoles techniques (ETS), aux écoles
supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) ainsi qu'aux écoles
supérieures d'art et métier (ESAA). Elle a en revanche rejeté la proposition du radical
saint-gallois Rüesch de biffer de la loi toute référence à une extension future des HES à
d'autres domaines professionnels. La seule modification de relative importance a
concerné les conditions d'entrée aux HES: le Conseil des Etats, sur proposition de sa
commission, a inscrit de manière plus explicite la possibilité pour les détenteurs de
maturité non professionnelle d'entamer des études dans une université de métier, sous
réserve que ceux-ci soient au bénéfice d'une expérience d'une année dans le domaine
d'études choisi. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.01.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Die Totalreform der Berufsbildung wurde im Berichtsjahr weitergeführt. Die
Bundesräte Couchepin und Dreifuss kündigten an, einen Revisionsentwurf für das
zwanzig Jahre alte Berufsbildungsgesetz im Januar 1999 in die Vernehmlassung
schicken und noch im selben Jahr den eidgenössischen Räten vorlegen zu wollen.
Zusammen mit dem Bundesamt für Bildung und Technologie (BBT) strebten sie an, dass
der Bund künftig alle Berufe, auch jene im Pflege- und Sozialbereich, selbst regelt und
über einen Fonds die Weiterbildung koordiniert. Weitere Kernpunkte der angepeilten
Reform sind die Vereinheitlichung der Grundausbildung nach Berufs- und
Tätigkeitsfeldern sowie die Erhöhung des schulischen Anteils der Ausbildung. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1998
ELISABETH EHRENSPERGER

Im Februar nahm der Bundesrat die Vernehmlassungsergebnisse zum Gesetzesentwurf
für ein revidiertes Berufsbildungsgesetz (BBG) zur Kenntnis. Zu Diskussionen Anlass
hatten weniger inhaltliche als finanzielle Aspekte gegeben. Ein klares Fazit zeigte die
Vernehmlassung hinsichtlich der Finanzierungsgrundlage der Berufsbildungsreform,
indem die Berufsbildung einhellig als strategische Aufgabe erachtet wurde, bei welcher
die öffentliche Hand ihr Engagement nicht abbauen dürfe. Die Kantone plädierten für
eine Erhöhung des Bundesanteils von 20 auf 30 Prozent. Der Bundesrat verabschiedete
im September seine Botschaft an das Parlament, die er unter das Motto einer
modernen, flexiblen, die Bedürfnisse von Wirtschaft und Gesellschaft
berücksichtigenden Berufsbildung stellte. Das Gesetz soll neu alle Bildungsbereiche
unterhalb der Hochschulstufe umfassen – also auch die Ausbildungsgänge für
Gesundheit, Soziales und Kunst, die bis anhin in Kantonskompetenz lagen, sowie die
bisher in entsprechenden Bundesgesetzen geordnete Ausbildung für Berufsleute aus
der Land- und Forstwirtschaft. Die Konzentration in ein einziges Gesetz diene einer
besseren Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit der Berufslehrgänge untereinander und
innerhalb des Bildungswesens insgesamt.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.02.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

01.01.65 - 01.01.23 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Als Erstrat befasste sich im Berichtsjahr die grosse Kammer mit dem revidierten
Berufsbildungsgesetz (BBG). Die bundesrätliche Botschaft zum neuen BBG hielt am
dualen System von Berufsschule und Lehrbetrieb fest, wobei sie aber eine Forcierung
des Schulunterrichts in eher theorielastigen Berufen (so im Hightech-, Gesundheits-
und Sozialbereich) vorsah. Das Gesetz stellt zudem die Berufsbildung auf eine neue
Finanzierungsgrundlage, indem ein Systemwechsel weg von der am Aufwand
orientierten Subventionierung hin zu einer aufgabenorientierten Pauschalfinanzierung
der Kantone vollzogen wurde – ergänzt um die gezielte Subventionierung von
Neuerungen und besonderen, im öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen. Nach 13
Sitzungstagen und Entscheiden zu 211 Änderungsanträgen fand die nationalrätliche WBK
einen Kompromiss für das neue BBG. Demnach fusst das neue Rahmengesetz auf einer
klaren Kompetenzordnung: Die Wirtschaft ist treibende Kraft für die Reformarbeit, die
Kantone sorgen via Berufsbildungsämter für die praktische Umsetzung, und der Bund
ist für die Qualitätssicherung zuständig. Das Gesetz soll für alle Berufe ausserhalb der
Hochschulen gelten, so dass also neu auch die bisher unter kantonaler Hoheit
stehenden Bereiche Gesundheit, Soziales und Kunst darunter fallen. Betreffend der
umstrittenen Finanzierung einigte sich die WBK-NR auf eine Erhöhung des
Bundesanteils an den Berufsbildungsaufgaben von 16 auf 27,5%, wodurch Mehrkosten
in der Höhe von rund 150 Mio Fr. entstehen. Reserviert bleiben davon 10% für
Innovationen und Spezialprogramme. Grundsätzlich ist eine ergebnisorientierte
Finanzierung entsprechend den Bedürfnissen der Empfänger vorgesehen. Mittels einer
Motion wollte die WBK zudem den Bundesrat auf die Schaffung eines separaten
Rahmengesetzes zur Regelung der beruflichen Weiterbildung verpflichten. Der
Nationalrat beschloss ohne Opposition Eintreten auf die Vorlage. In der Detailberatung
lehnte er unter anderem zwei Minderheitsanträge der WBK ab, welche die Wirtschaft,
die Kantone und den Bund zur Bereitstellung von Lehrstellen bzw. den Bund zu
Gegenmassnahmen bei einem Lehrstellenmangel verpflichten wollten. Bei der
Finanzierung folgte der Rat seiner WBK und stimmte einer Erhöhung des Bundesanteils
auf 27,5% zu. Auf Zustimmung stiess auch der Artikel zu den Berufsbildungsfonds,
welche von den Branchenverbänden selbst geschaffen und geäufnet werden sollen.
Dem Bund bleibt dabei die Möglichkeit offen, unter gewissen Umständen einen Fonds
für alle Betriebe einer Branche verbindlich zu erklären. Ohne Chance blieb ein
Einzelantrag Rechsteiner (sp, SG) auf Schaffung solcher Fonds durch den Bund selbst.
In seiner Wintersession verabschiedete der Nationalrat das bereinigte Gesetz
einstimmig. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Am 1. Juni trat das neue Anwaltsgesetz in Kraft, welches die interkantonale
Freizügigkeit für Anwälte einführt. Seit diesem Datum können Anwälte ohne zusätzliche
Bewilligung in der ganzen Schweiz vor Gericht auftreten. Als Konsequenz wurden die
Berufsregeln und Disziplinarmassnahmen auf Bundesebene vereinheitlicht. Gestützt auf
das Abkommen der Schweiz und der EU über den freien Personenverkehr regelt das
Anwaltsgesetz ebenfalls die Modalitäten für die Zulassungsbedingungen für Anwälte aus
Mitgliedstaaten der EU; da dies im Vorjahr vergessen worden war, genehmigte das
Parlament diskussionslos die Ausweitung auf die EFTA-Staaten.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2002
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat begann in der Sommersession mit der Beratung des neuen
Berufsbildungsgesetzes (BBG), das als indirekter Gegenvorschlag zur
„Lehrstelleninitiative“ (siehe unten) eine Aufwertung der Berufsbildung und ein
verstärktes finanzielles Engagement des Bundes in diesem Bereich anstrebt. Inhaltlich
schuf er nur wenige Differenzen zum Nationalrat. Gegen einen Antrag der Mehrheit der
Kommission, die fand, der Markt reguliere sich selber, sprach sich die kleine Kammer
mit 18 zu 12 Stimmen dafür aus, dass der Bund bei Lehrstellenmangel befristete
Massnahmen ergreifen kann. Auch Bundesrat Couchepin setzte sich für diese
Bestimmung ein, die einen Rückzug der „Lehrstelleninitiative“ ermögliche. Anders als
die grosse Kammer war der Ständerat aber der Ansicht, dass der zwingende Unterricht
einer Fremdsprache in der Lehre nicht angebracht sei. Dies würde viele Lehrlinge
überfordern; in nur einer Stunde pro Woche lerne man ohnehin nicht viel, der
Bundeskasse bringe der Verzicht auf den Fremdsprachenunterricht aber 40 Mio Fr. Die
gewichtigste Differenz schuf die kleine Kammer bei der Finanzierung, wo sie den Anteil
des Bundes auf lediglich 25% festlegen wollte. Der Nationalrat hatte sich im Vorjahr für
27,5% ausgesprochen. Der Entscheid fiel mit Blick auf die Bundeskasse und die
Schuldenbremse mit dem Argument, es sei nicht sinnvoll, im Gesetz Beiträge
einzusetzen, die mit dem Budget nicht vereinbar seien. Damit wurde die Beteiligung
des Bundes an der Berufsbildung um ca. 65 Mio Fr. auf rund 625 Mio Fr. vermindert.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2002
MARIANNE BENTELI
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Ebenfalls eine bedeutende Korrektur nahm der Ständerat beim Berufsbildungsfonds
vor: Der Bundesrat soll ganze Branchen erst dann zu Beiträgen verpflichten können,
wenn sich mindestens die Hälfte der Betriebe beteiligt, die 50% der Lehrlinge angestellt
haben. Der Nationalrat hatte die Grenze bei je 30% gesetzt. Im
Differenzbereinigungsverfahren beharrten beide Kammern vorerst auf ihren Positionen.
Nach der Einigungskonferenz schloss sich der Nationalrat in der Frage der
Fremdsprache und bei der Bundesbeteiligung (25%) dem Ständerat an; durchsetzen
konnte er sich hingegen beim Berufsbildungsfonds (Quorum von 30%). In der
Schlussabstimmung wurde das neue Berufsbildungsgesetz von beiden Kammern
einstimmig angenommen. 23

In seiner Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den
Jahren 2004-2007 (siehe unten, Forschung) erklärte der Bundesrat die Umsetzung der
Strategie gemäss neuem Berufsbildungsgesetz zu einem Hauptziel der neuen
Bundespolitik. Im Zentrum muss seiner Auffassung nach die flexible Anpassung der
Ausbildung an die veränderten Bedürfnisse von Individuum und Wirtschaft stehen.
Eine weitere Hauptaufgabe sieht er in der Überführung der Berufsbildung in den
Bereichen Gesundheit, Soziales und Kunst in die Zuständigkeit des Bundes. Der Anteil
des Bundes an den öffentlichen Aufwendungen soll von rund 16 auf 25% steigen. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2002
MARIANNE BENTELI

Ende Jahr verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Bundesgesetz über die
universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG), dem Ärztinnen und
Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Apothekerinnen und Apotheker, Tierärztinnen und
Tierärzte und neu auch Chiropraktorinnen und Chiropraktoren unterstellt sind. Die
Vorarbeiten für die Ablösung des aus dem Jahr 1877 stammenden Gesetzes über die
Freizügigkeit des Medizinalpersonals waren seit bald zehn Jahren im Gang. Der nun
vorliegende Gesetzesentwurf bezweckt – entsprechend den in der Praxis schon
eingeleiteten Reformen – in der Ausbildung den modernen, auch nicht rein
medizinischen Anforderungen an ärztliche Berufsleute besser Rechnung zu tragen.
Hinzu kommt eine neue Abgrenzung der Aufgaben von Universitäten und Bund.
Festgelegt werden die Ziele der Ausbildung; den Weg zur eidgenössischen
Schlussprüfung bestimmen die Universitäten mit Studiengängen, die akkreditiert sein
müssen. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Berichtsjahr behandelte der Nationalrat das Medizinalberufegesetz (MedBG); ihm
unterstellt sind Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Apothekerinnen und
Apotheker, Tierärztinnen und Tierärzte und neu auch Chiropraktorinnen und
Chiropraktoren. Das MedBG ist so flexibel gestaltet, dass der Bundesrat später weitere
Medizinalberufe hinzufügen kann. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung
folgte die grosse Kammer weitgehend dem Entwurf des Bundesrates. Auf Antrag ihrer
SGK beschloss sie mit 73:70 Stimmen, dass die Kantone keine weiteren als die im Gesetz
als universitäre Medizinalberufe definierten Berufe bezeichnen können. Eine
Minderheit, unterstützt von Bundesrat Couchepin, hatte den Kantonen diese
Kompetenz einräumen wollen. Einstimmig nahm der Rat einen Antrag Gutzwiller (fdp,
ZH) an, wonach auch die Palliativmedizin, d.h. die Behandlung und Pflege von unheilbar
Kranken, Teil der Weiterbildung von Medizinalpersonen bildet. Einigkeit bestand auch
darin, dass Ärzte und andere Medizinalpersonen über eine
Berufshaftpflichtversicherung verfügen sollen. Mit 100:60 Stimmen sprach sich der
Nationalrat auf Antrag von Humbel Näf (cvp, AG) jedoch dafür aus, diese Versicherung
nicht als Voraussetzung für die Berufsausübungsbewilligung zu definieren, sondern als
Berufspflicht. Bei den Berufspflichten betonte der Rat, dass das Medizinalpersonal die
Rechte der Patientinnen und Patienten zu wahren habe. Mit 88:82 Stimmen folgte er
ferner einem Minderheitsantrag Triponez (fdp, BE) und strich eine Bestimmung, welche
Medizinalpersonen nur objektive und dem öffentlichen Bedürfnis entsprechende
Werbung erlaubt, die weder irreführend noch aufdringlich ist. Der Passus sei
überflüssig und führe zu Auslegungsschwierigkeiten und Unsicherheiten. Abgelehnt
wurde hingegen ein Antrag, bei der Zusammensetzung der Medizinalberufekommission
neben Vertretungen des Bundes, der Kantone, der universitären Hochschulen und der
betroffenen Berufskreise auch Patientenorganisationen zu berücksichtigen. Die Vorlage
passierte die Gesamtabstimmung mit 160:1 Stimmen. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.2005
MAGDALENA BERNATH
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Im Berichtsjahr verabschiedete das Parlament das Medizinalberufegesetz (MedBG); ihm
unterstellt sind Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Apothekerinnen und
Apotheker, Tierärztinnen und Tierärzte und neu auch Chiropraktorinnen und
Chiropraktoren. Das MedBG ist so flexibel gestaltet, dass der Bundesrat später weitere
Medizinalberufe hinzufügen kann. Im Gegensatz zur grossen Kammer folgte der
Ständerat im Zweckartikel dem Bundesrat und hielt an der Dreiteilung Ausbildung,
Weiterbildung und Fortbildung fest. Er strich den vom Nationalrat hinzugefügten
Passus, wonach die Kantone keine weiteren als die im Gesetz definierten universitären
Medizinalberufe bezeichnen können. Beim Miteinbezug der Palliativmedizin und bei
den Ausbildungszielen erklärte sich der Rat mit der Ergänzung der grossen Kammer
einverstanden. Das Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen und Patienten sei zu
wahren, ein Einbezug der Angehörigen gehe jedoch zu weit. Gegen den Antrag des
Bundesrates bestätigte der Ständerat mit 22:10 Stimmen die Bestimmung des
Nationalrates, die bei den Berufspflichten eine Berufshaftpflichtversicherung verlangt,
sie aber nicht für die Berufsbewilligung voraussetzt. Mit 19:13 Stimmen folgte die kleine
Kammer einer Kommissionsminderheit Brunner (sp, GE) und verweigerte dem
Bundesrat die Kompetenz, Personen mit einem Diplom oder Weiterbildungstitel aus
einem Staat, mit dem die Schweiz keinen Vertrag über die gegenseitige Anerkennung
abgeschlossen hat, zu erlauben, ihren Beruf in einem Gebiet mit nachgewiesener
medizinischer Unterversorgung selbständig auszuüben. Gemäss Ständerat handle es
sich dabei um eine Diskriminierung sowohl der Randregionen als auch der Mediziner.
Schliesslich nahm die kleine Kammer die vom Nationalrat gestrichene Bestimmung
wieder auf, wonach Medizinalpersonen nur objektive Werbung machen dürfen, die dem
öffentlichen Bedürfnis entspricht und die weder irreführend noch aufdringlich sein
darf. Chancenlos blieb ein linker Antrag, der sich für eine Vertretung der
Patientenorganisationen in der Medizinalberufekommission einsetzte. Die Vorlage
passierte die Gesamtabstimmung mit 30:1 Stimmen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Im Differenzbereinigungsverfahren einigten sich die Räte darauf, dass die Kantone wie
vom Ständerat gewünscht nebst den im Bundesgesetz vorgesehenen Berufen noch
weitere akademische Gesundheitsberufe anerkennen dürfen. In der Frage der
Weiterbildung setzte sich der Nationalrat durch, der diese Aufgabe grundsätzlich dem
jeweiligen gesamtschweizerischen Berufsverband übertragen wollte, um eine
Zersplitterung der Weiterbildung zu vermeiden; dabei ging es jedoch nicht darum, den
Berufsverband (sprich die FMH) als Monopolisten zu etablieren. Der Bundesrat erhält
die Kompetenz, die Versorgung von Randregionen mit Medizinalpersonen nach Bedarf
auszugestalten. Schliesslich darf das Medizinalpersonal über die Nennung der
Spezialisierung hinaus für sich Werbung machen, diese muss aber objektiv sein und
dem öffentlichen Bedürfnis entsprechen. Das MedBG passierte die Schlussabstimmung
im Nationalrat mit 189:0 und im Ständerat mit 44:0 Stimmen. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Im Oktober verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Bundesgesetz über die
Psychologieberufe. Gemäss dem Entwurf müssen Personen, die unter dem Titel
„Psychologin“/„Psychologe“ Therapien anbieten wollen, künftig über einen Master-
bzw. Lizenziatsabschluss in Psychologie verfügen und eine eidgenössisch anerkannte
psychotherapeutische Weiterbildung absolviert haben. Auf eine allgemeine
Bewilligungspflicht wird verzichtet, folglich können auch Anbieter ohne die
erforderliche Ausbildung weiterarbeiten, sie dürfen sich einfach nicht mehr
Psychologin/Psychologe nennen. Die Branchenverbände zeigten sich erfreut über den
Willen der Regierung, Ordnung in die verwirrende Vielfalt verschiedenster Angebote zu
bringen. Denn bislang ist weder der Berufstitel „Psychologin“/„Psychologe“ gesetzlich
geschützt, noch sind Aus- und Weiterbildung einheitlich geregelt. Die Schweizer Charta
für Psychotherapie und der Psychotherapeutenverband wehrten sich allerdings gegen
eine Beschränkung auf ein Studium der Psychologie als Zulassungsvoraussetzung und
möchten, dass die Weiterbildung zum Psychotherapeuten auch anderen
Humanwissenschaftern offen steht. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2009
ANDREA MOSIMANN
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Der Ständerat befasste sich in der Sommersession mit der Vorlage für ein
Psychologieberufegesetz. Mit dem Erlass sollen die Anforderungen an die Aus- und
Weiterbildung der Psychologinnen und Psychologen geregelt und damit der
Patientenschutz sowie die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessert werden.
Eintreten war in der Kleinen Kammer unbestritten und auch die generelle Stossrichtung
der Vorlage wurde begrüsst. Diskussionslos stimmte der Rat einem Antrag der
vorberatenden Kommission zu, die Weiterbildungstitel um das Fachgebiet
Gesundheitspsychologie zu erweitern. Ebenfalls gutgeheissen wurde ein Einzelantrag
von Philipp Stähelin (cvp, TG), der neben den Psychologen auch die Chiropraktiker auf
die Liste der Berufe mit Berufsgeheimnis aufnahm. Umstritten war die Frage, mit
welchem Studienabschluss man künftig den Titel „Psychologe“ verwenden darf. Nach
Ansicht des Bundesrats und der Kommission soll dazu ein Masterabschluss erforderlich
sein. Eugen David (cvp, SG) plädierte dafür, auch einen Bachelor-Abschluss nach
dreijährigem Studium genügen zu lassen. Ein weiterer Diskussionspunkt bildete die im
Entwurf des Bundesrats vorgesehene Beschränkung der Psychotherapieausbildung auf
universitär ausgebildete Psychologen. Eugen David beantragte, dass weiterhin auch
Geistes- und Humanwissenschafter zu den akkreditierten Weiterbildungsgängen für
Psychotherapeuten zugelassen werden. Theo Maissen (cvp, GR) verteidigte den
Vorschlag von Kommission und Bundesrat. Er argumentierte, Psychotherapeuten
müssten psychisch kranke und beeinträchtigte Menschen behandeln und dafür brauche
es wissenschaftlich fundierte psychologisch-psychotherapeutische Kenntnisse, welche
nur im Rahmen eines Psychologiestudiums vermittelt würden. Nach der Debatte zog
Eugen David beide Anträge zurück. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage ohne
Gegenstimme bei einer Enthaltung gutgeheissen. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2010
ANDREA MOSIMANN

Der Nationalrat trat in der Frühjahrssession als Zweitrat ohne Gegenantrag in die
Detailberatung des Psychologieberufegesetzes (Titelschutz inkl. Weiterbildungstitel;
Regelung der Berufsausübung) ein. Die Vorlage war nicht umstritten und der National-
folgte dem Ständerat in der Annahme des unveränderten Bundesratsentwurfs. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2011
SUZANNE SCHÄR

Als erster Rat beugte sich die Kleine Kammer über die Vorlage zur Berufsbildung
(Vorlage 1). Während die Zuwendungen an das Eidgenössische Institut für Berufsbildung
nicht umstritten waren, beantragte die Mehrheit der WBK-SR eine Erhöhung der vom
Bundesrat vorgesehenen Zahlungen an die Kantone. Dabei sollten der Zahlungsrahmen
(Pauschalbeiträge) um rund 36 Mio. auf 711,25 Mio. CHF und der Verpflichtungskredit
(Entwicklung Berufsbildung, Prüfungsbeiträge, Direktzahlungen) um rund 13 Mio. auf 83
Mio. CHF erhöht werden. Eine Kommissionsminderheit Fetz (sp, BS) wollte eine
Aufstockung der Zahlungen um insgesamt 100 Mio. Fr. (Zahlungsrahmen: +82 Mio.;
Verpflichtungskredit: +18 Mio. CHF). Damit sollte eine anteilsmässige Erhöhung des
Bundesbeitrags an die Berufsbildung von 22,2% auf die im Berufsbildungsgesetz (Art. 59
Berufsbildungsgesetz von 2009) vorgegebenen 25% erreicht werden. Mit 7 zu 23
Stimmen unterlag der Minderheits- dem Mehrheitsantrag, der einstimmig angenommen
wurde. Auf Empfehlung seiner WBK war dann aber der Nationalrat bereit, den
Gesamtkredit um 100 Mio. CHF aufzustocken. Ein von Rot-Grün und der CVP gestützter
Minderheitsantrag verlangte die Verwendung von 0,9 Mio. CHF der gesamthaft
gesprochenen Summe zugunsten der Dachverbände für Weiterbildung. Diese liefen mit
der Inkraftsetzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG; vgl. Teil I, 8b, Kulturpolitik) per
1.1.2012 und der Verzögerung des geplanten Weiterbildungsgesetzes (siehe unten)
Gefahr, die angestammte finanzielle Unterstützung ihrer Sekretariate einzubüssen. Die
Kommissionsminderheit begründete ihren Antrag damit, dass die Unterstützung der
Weiterbildungsdachverbände – bis zur Umsetzung des Weiterbildungsgesetzes – im
Rahmen des zur Debatte stehenden Berufsbildungsgesetzes erfolgen könnte. Die
Gegner des Antrags wiesen auf alternative Fördermöglichkeiten der kulturellen
Erwachsenenbildung über die Kulturbotschaft oder über Projektförderkredite des BBT
hin. Knapp, mit 82 zu 71 Stimmen hiess der Rat den Minderheitsantrag gut. In der
Differenzbereinigung beschloss der Ständerat Festhalten am moderateren
Gesamtkredit, den er in der ersten Lesung beschlossen hatte. Für die Sekretariate der
Weiterbildungsdachverbände empfahl eine Mehrheit der WBK-SR in Übereinstimmung
mit ihrer Schwesterkommission den alternativen Weg über die gezielte
Projektförderung. Die gesetzlichen Grundlagen für eine Finanzierung über das
Berufsbildungsgesetz seien nicht gegeben. Eine Kommissionsminderheit um Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) wies die Ratsmitglieder darauf hin, dass sie in der vorangehenden
Sommersession eine Motion angenommen hatten, die den Bund auf eine
Übergangsfinanzierung für die sieben betroffenen Dachverbände verpflichtete. Damit
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vermochte sie eine Ratsmehrheit von einer Übergangsfinanzierung über den
Berufsbildungskredit zu überzeugen. Die Frage des Gesamtkredits blieb die letzte
Differenz in der Berufsbildungsvorlage. Da beide Räte in der Differenzbereinigung auf
ihrer Position beharrten, ging das Geschäft in die Einigungskonferenz. Ihre Empfehlung,
in der Frage dem Nationalrat zu folgen und den Gesamtkredit für die Berufsbildung um
100 Mio. CHF zu erhöhen, wurde schliesslich von beiden Räten akzeptiert. 32

Jusqu’en 2011, la Confédération accordait chaque année un soutien financier à
différentes associations faîtières de la formation continue, qui proposent de tels
cursus à des fins non professionnelles pour adulte. Cependant, l’entrée en vigueur, en
2012, de la loi sur l’encouragement de la culture a changé la donne. Des règles en lien
avec l’illettrisme et l’analphabétisme ont en effet été spécifiées. Par conséquent, les
bases légales qui prévoyaient le versement d’aides financières de la part de la
Confédération ont été abrogées. Gutzwiller (plr, ZH), à travers une motion, puis le
Conseil fédéral avec son message relatif à la loi fédérale sur le soutien des associations
faîtières de la formation continue, ont logiquement dû réagir face à cette modification
juridique. Le Conseil fédéral a ainsi proposé une sorte de clause d’urgence limitée dans
le temps qui permettraient de créer un pont adéquat entre l’ancien système qui
garantissait les versements et le message FRI 2013-2016, puis dans un proche avenir, la
loi sur la formation continue. Dans le cadre du message FRI 2012, 900 000 francs de
subventions avaient été prévus pour ces associations, mais faute de bases légales, ils
n’ont pu être versées. Tout comme leurs deux Commissions, les chambres du
Parlement ont voté à l’unanimité pour l’adoption de la clause d’urgence ainsi que sur la
loi fédérale concernant le soutien des associations faîtières de la formation continue.
Dans un deuxième temps, le Conseil fédéral va mettre en place un loi non urgente, qui
garantira le soutien financier au-delà de 2012 grâce au message FRI 2013-2016, tout en
n’empiétant pas sur le projet de loi fédérale sur la formation continue prévu
prochainement. 33
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Le 21 mai 2006, peuple et cantons avaient adopté les nouvelles dispositions
constitutionnelles sur la formation. Ainsi, en plus de l’instruction publique cantonale,
de la formation professionnelle, des hautes écoles et de la recherche, l’article 64a de la
Constitution inscrivait la formation continue dans le puzzle suisse de la formation. En
2013, le message du Conseil fédéral sur la loi sur la formation continue a concrétisé le
mandat constitutionnel conféré en 2006. En d’autres termes, il s’agit d’intégrer la
formation continue à l’espace suisse de la formation grâce à une politique uniforme
faisant défaut jusqu’alors. Ce projet de loi a donc pour objectif d’améliorer la qualité
des offres de formation continue, grâce à une nouvelle législation sur l’acquisition des
compétences de base chez les adultes, afin de mettre en avant ces compétences qui
peuvent être acquises tout au long de la vie. En outre, cette loi renforce la formation
continue, organisée principalement sur une base privée, donc relevant de la
responsabilité de chacun. Les interventions de l’Etat devraient alors être secondaires.
Pour commencer, il est nécessaire de préciser la définition proposée pour la formation
continue. Dans ce message, la formation continue correspond à la formation structurée
en dehors de la formation formelle. Par ailleurs, la formation informelle constitue une
forme d’apprentissage personnel en dehors d’un contexte structuré d’enseignement ou
d’apprentissage. Ce projet espère alors améliorer la coordination des mesures aux
différents niveaux cantonal et fédéral. De plus, cela permettrait à la Confédération de
verser des subventions spécifiques liées à la formation continue. Cette démarche
espère fournir les outils nécessaires en mathématique, lecture, écriture et utilisation
des technologies de communication et de l’information, afin de permettre à l’adulte de
s’intégrer dans la société et sur le marché de l’emploi. Plusieurs principes sont à mettre
en évidence: la responsabilité, la qualité, la prise en compte, l’égalité des chances et la
concurrence. Finalement, la question de l’illettrisme a été intégrée au projet de loi sur
la formation continue. Au niveau de la Commission de la science, de l’éducation et de la
culture du Conseil national (CSEC-CN), deux camps se sont vite dessinés. Si l’un
souhaitait renforcer certains aspects, l’autre désirait plutôt édulcorer le projet. Au
final, aucune majorité ne s’est dessinée. Le débat a été animé sur deux questions en
particulier. Tout d’abord, la définition des compétences de base chez l’adulte a
longtemps fait débat. Ensuite, le financement de la formation continue a posé
problème. Au final, 13 voix contre 6 et 3 abstentions ont fini par approuver le projet de
loi dans son ensemble. Transmis à la chambre du peuple, le projet a encore suscité le
débat. Prenant un tournant libéral, le texte a fini par être édulcoré. Si la gauche a
dénoncé en vain un projet timoré, la droite a réussi à imposer son point de vue. Si l’UDC
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a parlé d’un maquis législatif toujours plus touffu, sa proposition de renvoi a été
balayée. Même issue pour la gauche qui voulait faire de la formation continue un droit
pour tous. En effet, le perfectionnement restera un choix individuel. En outre, le
Conseil national a effectué quelques clarifications. En premier lieu, les formations
continues de l’Etat ne devraient pas concurrencer l’offre privée. En second lieu, seuls
les adultes sont concernés par la présente loi. Au bout du compte, le projet de loi a été
accepté au Conseil national et donc transmis au Conseil des Etats ou il n’était plus
traité en 2013. 34

En mai 2006, le peuple et les cantons ont validé, à une large majorité, les nouvelles
dispositions constitutionnelles sur la formation. L’article 64 de la Constitution a inscrit
la formation continue dans le puzzle suisse de la formation. La Loi sur la formation
continue concrétise ce mandat constitutionnel. Le paysage suisse de la formation est
composé de différentes entités comme l’instruction publique cantonale, la formation
professionnelle, les hautes écoles ou encore la recherche. L’introduction de la
formation continue dans ce décor permet de créer les liens nécessaires entre
formation formelle et formation non formelle, ainsi que d’établir une politique globale
en matière de formation continue. En effet, au fil des années, une approche dispersée
sur la question de la formation perpétue un éparpillement des terminologies et un
enchevêtrement de différentes réglementations. Une réglementation étatique doit
permettre à la fois de définir la formation continue et surtout de l’intégrer au système
suisse de formation. Au final, l’objectif est de permettre à chaque individu de se former
tout au long de sa vie. La loi sur la formation continue doit fixer un cadre, mais garantir
aussi une certaine souplesse. Elle doit être organisée en priorité sur une base privée et
relativement à la responsabilité individuelle. Les interventions étatiques doivent, par
conséquent, être secondaires. 
L’étude de la loi sur la formation continue a mis à jour de nombreuses divergences au
sein des deux chambres. Les débats ont été animés lors de la session de printemps et
d’été. Pour commencer, le Conseil des Etats a globalement maintenu la ligne libérale du
texte. Les employeurs ne sont pas tenus de financer des congés de perfectionnement,
mais ils doivent favoriser la formation continue de leurs employés. A ce sujet, Peter
Föhn (udc, SZ) a rappelé les risques d’un carcan étatique trop prononcé. Pour lui
répondre, Géraldine Savary (ps, VD) a précisé que l’encouragement des employeurs à la
formation continue ne remettait pas en question la priorité de la responsabilité
individuelle dans le cadre de la formation continue. L’idée d’obliger les employeurs à
fixer trois jours de congé maximum par an et par travailleur pour la formation continue
a été rejetée par le Conseil des Etats, tout comme un système de conseil et
d’orientation gratuit. Afin de ne pas gonfler le budget dédié à la formation continue, la
chambre des cantons a rejeté un projet de contrôle de qualité, l’idée d’octroi de
contributions financières à des projets de développement de la formation continue,
ainsi que la mise en place d’une stratégie nationale de coordination. Par contre, la loi
sur la formation continue devra favoriser la réinsertion professionnelle. L’intégration
des femmes doit être aussi importante que l’intégration des étrangers au marché du
travail, comme l’a souligné Anita Fetz (ps, BS). 
Ensuite, le Conseil national s’est emparé du projet. Il s’est d’abord opposé à la requête
du Conseil des Etats qui souhaitait seulement forcer les patrons à favoriser la formation
continue. La droite, en particulier, n’a pas voulu d’une régulation étatique trop dense.
Tout comme la chambre des cantons, celle du peuple a rejeté le projet d’un système
d’information et d’orientation gratuit. Le ministre de la formation, Johann Schneider-
Ammann, a rappelé qu’un tel système d’information existait déjà au niveau cantonal. En
ce qui concerne l’article sur la concurrence, les hautes écoles ont été écoutées. En
effet, la formation continue devra être offerte au prix du marché. Kathy Riklin (pdc, ZH)
a expliqué qu’une telle résolution permet de ne pas désavantager les universités et
hautes écoles vis-à-vis de la formation privée. Par ailleurs, un projet d’association de
lutte contre l’illettrisme n’a pas été incorporé à la loi. Au final, le Conseil national a
dessiné un cap encore plus libéral. 
Face aux divergences, le projet de loi sur la formation continue est retourné à la
chambre des cantons. Le Conseil des Etats a maintenu sa position. En effet, tout
comme le Conseil fédéral et sa Commission de la science, de la culture et de
l’éducation (CSEC-CE),  il estime que les employeurs doivent favoriser la formation
continue. Il maintient donc cette disposition dans la loi, à l’encontre de la volonté du
Conseil national. Au sujet de la question de la concurrence, le Conseil des Etats s’est
légèrement écarté de son homologue. Il considère que les offres publiques devront
être proposées au minimum au prix coûtant, alors que le Conseil national avait fixé le
prix du marché. Ces deux divergences ont ramené la loi sur la formation continue au
Conseil national. La chambre du peuple a finalement mis sous toit la loi sur la formation
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continue. Par 119 voix contre 66, elle a décidé de suivre le Conseil des Etats. Ainsi, les
employeurs devront favoriser la formation continue. Thomas Weibel (pvl, ZH) a précisé
que ces incitations étaient une obligation morale et non pas juridique, afin de
convaincre les indécis. La position de l’UDC et du PLR qui ne souhaitaient pas entraver
la loi avec des obligations morales n’a finalement pas été suivie. Au vote final, le Conseil
des Etats a accepté la loi fédérale sur la formation continue par 37 voix contre 6, alors
que le Conseil national l’a accepté par 147 voix contre 51. 35

Der Bundesrat überwies im September 2019 den Entwurf des Bundesgesetzes über die
Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung (EHB) und die dazugehörige Botschaft an
das Parlament. Mit dem neuen Gesetz soll – gemäss der Corporate-Governance-Politik
des Bundes – für das EHB eine eigene Gesetzesgrundlage geschaffen werden. Bisher
war das EHB in einigen Artikeln des BBG und in einer Verordnung geregelt worden. Nach
den Vorgaben des Legalitätsprinzips der Bundesverfassung sind für verselbstständigte
Einheiten des Bundes eine Reihe von Bestimmungen zwingend in einem Gesetz zu
verankern. Es sind dies insbesondere die Grundzüge von Organisation und Verfahren,
die Aufgaben, die rechtlichen Grundlagen für allfällige Eingriffe in
Grundrechtspositionen (Zulassungsvoraussetzungen, Disziplinarmassnahmen etc.), die
Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen, die Grundlagen zur Gebührenerhebung,
mögliche Ausnahmen von der subjektiven Steuerpflicht sowie die Rechte und Pflichten
des Personals. Die Aufgaben des EHB und die Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen in diesem Bereich ändern sich mit dem neuen Gesetz nicht. In Bezug auf die
Einordnung in der Hochschullandschaft soll das EHB mit Zustimmung der
Schweizerischen Hochschulkonferenz die Akkreditierung als pädagogische Hochschule
anstreben. Das spezifische Profil des EHB – der Fokus auf die Berufsbildung und die
damit verbundene Ausrichtung auf die Arbeitswelt – solle beibehalten werden. Zudem
soll mit dem neuen Gesetz der Name des EHB geändert werden: von Eidgenössisches
Hochschulinstitut für Berufsbildung zu Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung.

Die Vernehmlassung dauerte vom 18. Dezember 2018 bis zum 29. März 2019. Den in der
Vernehmlassung geäusserten Anliegen habe man in wesentlichen Punkten Rechnung
getragen, betonte der Bundesrat. Im Gesetzesentwurf wurde aufgrund der
Rückmeldungen unter anderem präzisiert, dass das EHB die Bedürfnisse der
Sprachregionen und der Kantone berücksichtigt und ihr Bildungsangebot mit
demjenigen kantonaler pädagogischer Hochschulen koordiniert. 36
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Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2020 als Erstrat mit dem neuen
Bundesgesetz über die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung. Matthias Michel
(fdp, ZG) erörterte dem Plenum die Überlegungen, die sich die WBK-SR in ihren
Sitzungen zu diesem Geschäft gemacht hatte. So seien einige Kommissionsmitglieder
anfangs skeptisch gewesen, mit der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung eine
neue pädagogische Hochschule (PH) zu schaffen, obwohl schon zahlreiche andere PH
bestünden. Zudem wollte die Kommission im Bereich der Berufsbildung eine
Verakademisierung vermeiden. Durch die von der Kommission eingeladenen
Institutionen sowie aufgrund der kommissionsinternen Diskussionen konnten diese
Bedenken aber ausgeräumt werden respektive ihnen mit einigen Präzisierungen im
Gesetz Rechnung getragen werden.
So konnte geklärt werden, dass das EHB schweizweit der bedeutendste Anbieter im
Berufsbildungsbereich sei. Von grosser Wichtigkeit sei ausserdem, dass sich das EHB
auch der Forschung und Entwicklung widme. Schliesslich sei es für viele Organisationen
und Verbände in der Berufsbildung von Relevanz, dass es auch
Berufsbildungsexpertinnen und -experten mit Bachelor- und Masterabschlüssen gebe,
so Michel in seinem Votum. Daher sei die Verortung und Akkreditierung als PH sinnvoll.
Michel führte weiter aus, dass für das EHB weiterhin die berufspädagogische
Ausbildung von Lehrpersonen für die berufliche Grundbildung und für die höhere
Berufsbildung im Zentrum stehe. Der starke Bezug zur Arbeitswelt bleibe also bestehen.
Damit diese Überlegungen auch rechtlich wirksam werden, beantragte die Kommission
zwei Änderungen am bundesrätlichen Vorschlag: Vor dem Hintergrund der Diskussion
um eine mögliche Akademisierung der Lehrgänge am EHB beantragte sie, dass das EHB
auf der operativen Ebene die Zusammenarbeit mit den Kantonen und den
Organisationen der Arbeitswelt institutionalisiere. Zudem forderte die WBK-SR, dass
der Bundesrat bei der Festlegung der strategischen Ziele des EHB den Einbezug der
Organisationen der Arbeitswelt regle. 
Diesen beiden Änderungswünschen der WBK-SR stimmte die kleine Kammer zu. Einen
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Minderheitsantrag Baume-Schneider (sp, JU) zu den Mitwirkungsrechten der
Studierendenverbände lehnte sie jedoch ab. Dieser hätte die aktuell bestehenden
Studierendenverbände spezifisch im Gesetzestext aufgeführt. Diese seien aber durch
die Auflistung der Hochschulangehörigen bereits implizit mitgemeint, wie
Bildungsminister Parmelin entgegnete.
In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat das Geschäft einstimmig mit 42 zu 0
Stimmen an. 37

In der Herbstsession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit dem
Bundesgesetz über die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung. Er folgte dabei
in allen Punkten der Version des Ständerates und verabschiedete das Gesetz daher in
aller Kürze. In der Gesamtabstimmung gab es 184 Stimmen für und keine Stimme gegen
die Vorlage.
In den Schlussabstimmungen gab es ebenfalls zweimal Einstimmigkeit: 44 zu 0 Stimmen
im Ständerat; 196 zu 0 Stimmen im Nationalrat. 38
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Hochschulen

Am 20. November 2019 beantragte der Bundesrat dem Parlament die Totalrevision des
Gesetzes über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung. Der
Bundesrat erläuterte, dass die Förderpolitik des Bundes im Bereich der internationalen
Zusammenarbeit in der Bildung autonomer und schneller auf ein sich rasch
veränderndes Umfeld reagieren können soll. Die bestehenden Förderinstrumente sollen
daher flexibler ausgestaltet werden, ohne dass dabei neue Fördertatbestände
geschaffen werden. Mit dem totalrevidierten Gesetz soll die Assoziierung an EU-
Bildungsprogramme mit der Umsetzung eigener Schweizer Förderprogramme rechtlich
gleichgestellt werden, so der Bundesrat in seiner Botschaft. Zudem soll die Bestimmung
zur Ausrichtung von Individualstipendien für die Ausbildung an europäischen
Institutionen angepasst werden. Stipendien sollen neu nicht nur für die Ausbildung an
europäischen, sondern auch an anderen ausgewählten Institutionen im Ausland
vergeben werden können, falls dies für die Exzellenzförderung zielführend ist. Auch soll
der Bereich der internationalen Zusammenarbeit in der Berufsbildung im Sinne einer
einheitlichen Förderpolitik aufgeführt werden. 
Das weitere Vorgehen in der europäischen Bildungszusammenarbeit wird mit dem
Gesetz nicht vorweggenommen; der Bundesrat wird dem Parlament die Assoziierung an
EU-Bildungsprogramme und deren Finanzierung gegebenenfalls im Rahmen von
separaten Vorlagen vorschlagen. Das Gesetz soll zudem nur die Grundzüge der
Fördermöglichkeiten des Bundes enthalten; die Umsetzung soll vom Bundesrat wie
bisher in der entsprechenden Verordnung geregelt werden, die nach der Revision des
Gesetzes ebenfalls geändert werden solle. 
Die bisherigen Bestimmungen bezüglich der Mandatierung einer nationalen Agentur zur
Umsetzung der Förderung sollen mit der Gesetzesrevision an den bildungspolitischen
Kontext angepasst werden. Ebenso soll die bislang bestehende Verknüpfung der
nationalen Agentur mit der Teilnahme an den EU-Programmen aufgelöst werden. Die
nationale Agentur soll mittels einer Leistungsvereinbarung mit Umsetzungsaufgaben
beauftragt werden können, die bei einer Assoziierung an ein internationales Programm
oder bei einem vom Bund initiierten Schweizer Programm entstehen würden. 
In der Vernehmlassung, die vom 13. Februar bis zum 24. Mai 2019 durchgeführt worden
war, hatte die neue Gesetzesgrundlage breite Zustimmung gefunden. Intensiv diskutiert
worden war insbesondere das Verhältnis zur EU und ihren Bildungsprogrammen (z.B.
Erasmus). Während sich einige Organisationen aus dem Bildungsbereich sowie mehrere
Kantone und Parteien für eine Assoziierung an die nächste Programmgeneration der
EU-Bildungsprogramme ausgesprochen hatten, hatten andere
Vernehmlassungsteilnehmer und -teilnehmerinnen betont, dass die Zusammenarbeit
mit dem europäischen Raum zugunsten von aussereuropäischen Kooperationen zu
beschränken sei.
Eine Anpassung der Gesetzesvorlage nach der Vernehmlassung erachtete der Bundesrat
nicht als nötig. 39
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Im Sommer 2020 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Totalrevision des
Gesetzes über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung.
Hannes Germann (svp, SH) fasste als Sprecher der WBK-SR für das Plenum noch einmal
die wichtigsten Ziele der Totalrevision zusammen. Diese bestünden in der gezielten
Flexibilisierung der bestehenden Förderinstrumente, der grösseren Kohärenz zwischen
diesen Instrumenten, der Schliessung inhaltlicher und formaler Lücken sowie in der
Klärung einiger Begriffe. In der Detailberatung hiess die kleine Kammer die vom
Bundesrat vorgeschlagenen Gesetzesänderungen im Grossen und Ganzen gut und nahm
nur drei kleine, von der WBK-SR eingebrachte Änderungen jeweils einstimmig an. 40
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In der Herbstsession 2020 beugte sich der Nationalrat über die Totalrevision des
Gesetzes über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung.
Mustafa Atici (sp, BS) erinnerte daran, dass die Schweiz seit 2014 nur noch Partnerland
und nicht mehr Programmland des EU-Austauschprogramms Erasmus+ ist. Daher habe
die Schweiz in der Vergangenheit alternative Instrumente für Schweizer Studierende
geschaffen. Die wesentliche Neuerung der vorliegenden Totalrevision bestehe in der
gleichwertigen gesetzlichen Verankerung der beiden Varianten, nämlich einerseits die
Assoziierung der Schweiz an ein internationales Förderprogramm, namentlich an
Erasmus+, und andererseits die Umsetzung und direkte Finanzierung des eigenen
Schweizer Förderprogramms, das seit 2014 angelaufen ist. Im Rahmen der Debatte im
Nationalrat wurden einige Mehrheits- und Minderheitsanträge erläutert. Schliesslich
wurde aber nur eine einzige Differenz zum Ständerat geschaffen. Gemäss der Variante
des Nationalrats soll der Geltungsbereich des Gesetzes ausdrücklich um die Teilnahme
an internationalen Programmen erweitert werden.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat das Geschäft mit 192 zu 0 Stimmen
einstimmig an. 41
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In der dritten Woche der Herbstsession 2020 stimmte der Ständerat im Rahmen der
Totalrevision des Gesetzes über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in
der Bildung bei der letzten Differenz der Variante des Nationalrates zu. Damit wurde im
Gesetzestext explizit festgehalten, dass der Bildungsraum Schweiz an internationalen
Programmen teilnehmen können soll.
In den Schlussabstimmungen wurde die Revision jeweils einstimmig, mit 44 zu 0
Stimmen respektive 196 zu 0 Stimmen, angenommen. 42
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Der Ständerat, der sich in der Sommersession 2020 als Erstrat mit dem
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien befasste, hatte sich zuerst mit einem
Nichteintretensantrag Knecht (svp, AG) auseinanderzusetzen, der das Gesetz in erster
Linie wegen der vorgesehenen Schaffung eines Gesetzes zur Unterstützung der Online-
Medien aufgrund fehlender Verfassungsgrundlage sowie mit Verweis auf die prekäre
finanzielle Lage aufgrund der Corona-Pandemie ablehnte, da solche Massnahmen
finanzpolitisch aktuell nicht tragbar seien. Der Antrag konnte indes nur 5 Mitglieder der
kleinen Kammer auf sich vereinen, während 37 Ständerätinnen und Ständeräte dagegen
stimmten (1 Enthaltung). 

In der folgenden Detailberatung zum ersten Pfeiler, der indirekten Presseförderung,
brachte die Mehrheit der KVF-SR diverse Anträge ein, die allesamt auf einen Ausbau
dieser Förderung abzielten. So beantragte sie, die indirekte Presseförderung auf alle
abonnierten Zeitungen und Zeitschriften auszudehnen, die mindestens im
zweiwöchigen Rhythmus erscheinen, die Zustellermässigung für die Mitgliedschafts-
und Stiftungspresse ebenfalls zu erhöhen (+ CHF 10 Mio.) sowie ebenfalls eine
Ermässigung für die Frühzustellung durch registrierte Frühzustellorganisationen, von
der etwa auch Sonntagszeitungen profitieren würden, einzuführen (+ CHF 40 Mio.). Auf
der anderen Seite wollte die Kommission spezifizieren, dass Publikationen der Fach-
und Spezialpresse explizit von der Förderung auszunehmen seien. Alle Vorschläge der
Kommissionsmehrheit stiessen beim Ständerat auf Zustimmung und
Minderheitenanträge, die den Ausbau verhindern wollten, scheiterten. Zum Schluss
löste der Ständerat die Ausgabenbremse für die neu hinzugekommene Frühzustellung
mit 38 zu 3 Stimmen (4 Enthaltungen). 
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Betreffend die vom Bundesrat im Rahmen der RTVG-Revision vorgeschlagenen
Massnahmen zur Förderung der elektronischen Medien hatte die Kommission nichts
einzuwenden; sie wollte jedoch zusätzlich die Abgabenanteile für die privaten Radio-
und Fernsehveranstalter auf 8 Prozent anheben und zwar dergestalt, dass den TV-
Veranstaltern 5 Prozent und den Radioveranstaltern 3 Prozent des Abgabentopfes zur
Verfügung gestellt würden. Die bisherige, seit der RTVG-Revision vom 26. September
2014 vorgesehene Spannbreite von 4 bis 6 Prozent (davor 4 Prozent) war per Januar
2019 im Nachgang der Annahme einer Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 15.3777) bereits auf
den maximal möglichen Wert von 6 Prozent angehoben worden. Darüber hinaus
entsprach der Kommissionsvorschlag einer parlamentarischen Initiative Wicki (dfp, NW;
Pa.Iv. 19.413) und weiteren Anliegen (Pa.Iv. 19.411; Pa.Iv. 19.412; Mo. 20.3140), gemäss
welchen es die Doppelbelastung von Arbeitsgemeinschaften bei der Erhebung der
Radio- und Fernsehabgabe zu beheben gelte. Dazu schlug die Kommission eine
Änderung eines Absatzes im Artikel zur Abgabepflicht der Unternehmen vor, wobei sie
einfache Gesellschaften gemäss Art. 530 OR nicht als Unternehmen definierte. Der
Ständerat stimmte diesen beiden Anträgen zur Änderung des RTVG ebenfalls zu. Auf der
anderen Seite unterlag die Kommissionsmehrheit mit 19 zu 20 Stimmen bei 1 Enthaltung
knapp einem Minderheitsantrag Mazzone (gp, GE) betreffend die im Rahmen des RTVG
angedachten Förderleistungen für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen,
Selbstregulierungsorganisationen, Nachrichtenagenturen oder Projekte zur Entwicklung
innovativer digitaler Infrastruktur. Hier hatte die Kommissionsmehrheit die Ansicht
vertreten, dass der Förderbeitrag gemessen an den gesamten Kosten der unterstützten
Tätigkeit maximal 50 Prozent betragen dürfe. Die erfolgreiche Kommissionsminderheit
wollte diesen Anteil gemäss Entwurf des Bundesrates bei 80 Prozent belassen. 
Als umstrittenster Pfeiler entpuppte sich die vorgesehene Schaffung eines neuen
Bundesgesetzes zur Förderung von Online-Medien. Der Ständerat stimmte zwar dem
Grundsatz zu, dass der Bundesrat Online-Medien über einen Zeitraum von 10 Jahren
jährlich mit CHF 30 Mio. unterstützen soll; faktisch scheiterte die Unterstützung danach
aber an der Abstimmung zur Ausgabenbremse. Mit 22 befürwortenden gegen 20
ablehnende Stimmen (0 Enthaltungen) wurde das hierfür notwendige qualifizierte Mehr
verpasst. Ebenfalls mit 19 zu 21 Stimmen nur knapp abgelehnt worden war zuvor ein
Minderheitsantrag Knecht (svp, AG), der die Unterstützung als Anschubfinanzierung
verstehen und deswegen die Höhe der Zahlungen mit jedem Jahr reduzieren wollte,
wobei der Gesamtbeitrag der Förderung von CHF 300 Mio. unverändert geblieben
wäre. 43

Anfang Juli 2020 äusserten sich zwei nationalrätliche Kommissionen zu dem vom
Ständerat bereits behandelten Massnahmenpaket zur Förderung der Medien. Zum
einen liess die zuständige KVF-NR verlauten, dass eine Kommissionsmehrheit mit 17 zu 7
Stimmen nach Anhörung verschiedener Medienverbände dem Nationalrat beantrage,
auf die Vorlage einzutreten. Während die Kommissionsmehrheit dringenden
Unterstützungsbedarf zur Wahrung eines vielfältigen und gleichwertigen
Medienangebots erkannte und die Fördermassnahmen aus demokratie- und
staatspolitischer Sicht als unverzichtbar einstufte, gab eine auf Nichteintreten
plädierende Minderheit zu bedenken, dass mit diesen Subventionen die Unabhängigkeit
der Medien untergraben werden könnte. Ferner vertrat sie die Ansicht, dass eine
Förderung von Online-Medien überflüssig sei, da der Markt in diesem Bereich gut
funktioniere. 
Die FK-NR, die sich im Rahmen eines Mitberichts zur Vorlage äusserte, befürwortete
die Aufstockung der indirekten Presseförderung durch den Ständerat mit 18 zu 7
Stimmen, beantragte jedoch gegenüber der ständerätlichen Fassung an einzelnen
Stellen Ergänzungen, mit denen sich der Nationalrat in seiner parlamentarischen
Debatte zu befassen haben wird. 44
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Mitte August 2020 äusserte sich auch die SPK-NR zum Massnahmenpaket zugunsten
der Medien. Einer der diversen, an die zuständige KVF-NR gerichteten Anträge
bezweckt die Aufteilung der Vorlage in zwei Teile, wobei ein erster Teil die bereits
bestehenden Massnahmen umfassen und ein zweiter Teil die Förderung der Online-
Medien angehen soll. In Bezug auf letzteren Punkt beauftragte die SPK-NR die KVF-NR,
sich mit der Frage auseinanderzusetzen, inwiefern die Förderung der Online-Medien
verfassungskonform sei. Mit den weiteren Anträgen schlug die stellungnehmende
Kommission in erster Linie in die gleiche Kerbe wie der erstberatende Ständerat. 
Mit einer knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen stützte die KVF-NR in der Folge die
Empfehlung der SPK-NR und beantragte ihrem Rat, die Vorlage aufzuteilen. Dabei
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wählte sie aber eine andere Variante als die von der stellungnehmenden Kommission
vorgeschlagene: Ein erster Teil sollte die Presseförderung im Postgesetz behandeln –
ergänzt um ein Anliegen einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW: Pa.Iv. 19.413),
welche einfache Gesellschaften von der Pflicht zur Entrichtung der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen befreien will. Ein zweiter Teil soll alle
weiteren Änderungen am RTVG enthalten, namentlich Massnahmen zur Unterstützung
von Aus- und Weiterbildungsinstitutionen und Nachrichtenagenturen sowie IT-
Investitionen. Die Förderung der Online-Medien soll erst in einem dritten Teil und zu
einem späteren Zeitpunkt behandelt werden, da vorgängig weitere Abklärungen
getroffen werden müssten. Eine Minderheit stellte sich gegen dieses Vorgehen, da sie
es als verfehlt erachtete, eine Verzögerung von Fördermassnahmen für einen
Medienbereich herbeizuführen, dessen Nutzung stark zunehme. 45

In der Wintersession 2020 verabschiedete das Parlament oppositionslos einen ersten
Teil des Bundesgesetzes über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien, der
lediglich vorsieht, Arbeitsgemeinschaften von der Abgabepflicht für Unternehmen zu
befreien. Aufgrund eines erfolgreichen Einzelantrags Wasserfallen (fdp, BE), der im
Nationalrat auf einstimmige Unterstützung stiess, wird die Gesetzesänderung nach
Verstreichen der Referendumsfrist rückwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft treten.
Beide Räte stellten sich in der Schlussabstimmung einstimmig hinter den Entwurf. 46
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Erneut beriet die KVF-NR im Februar 2021 ausführlich über das umfangreiche
Massnahmenpaket zugunsten der Medien und damit verbunden auch über die
Schaffung des neuen Bundesgesetzes zur Förderung der Online-Medien (BFOM). Auch
eine Anpassung des Postgesetzes sowie des RTVG wurden thematisiert.
Die Kommission sprach sich vor der anstehenden nationalrätlichen Debatte im Rahmen
der Frühjahrssession 2021 für die Schaffung des BFOM aus. Wie bereits im Herbst 2020
der Nationalrat, stellte sich damit auch die Kommission gegen ihren zuvor gemachten
Antrag, das Paket zur Medienförderung aufzuteilen und das BFOM aus der Vorlage zu
streichen. Die Schaffung des BFOM soll also Bestandteil des Massnahmenpakets
bleiben. Eine Mehrheit der Kommission wollte für Online-Medien den maximalen Anteil
der Förderleistungen am anrechenbaren Umsatz bei 60 Prozent festlegen, weil die
Online-Medien längerfristig via Markt und nicht über Subventionen finanziert werden
müssten. Eine Kommissionsminderheit forderte allerdings, den Anteil bei 80 Prozent
des Umsatzes festzulegen, damit auch kleinere Medienanbieterinnen kostendeckend
Online-Inhalte produzieren können. Dass neue und kleinere Online-Medienhäuser
Unterstützung erhalten sollten, hiess die Kommission grundsätzlich gut: Mit 14 zu 10
Stimmen und 1 Enthaltung beantragte sie die Beibehaltung der sogenannten Holding-
Klausel im neuen Gesetz, mit der ein Ausgleich zwischen grossen Medienhäusern und
kleineren Medienanbietern geschaffen werden soll, um der fortschreitenden
Medienkonzentrierung entgegenzuwirken. Auch stimmte eine Mehrheit der KVF-NR mit
17 zu 7 Stimmen dafür, neu gegründete Online-Medienunternehmen in ihrer Startphase
stärker zu unterstützen.
Darüber hinaus empfahl die Kommission ihrem Rat bezüglich der mittels Postgesetz
geregelten indirekten Presseförderung dem Bundesrat zu folgen und zugunsten der
Mitgliedschafts- und Stiftungspresse zu entscheiden. Ferner wollte die Kommission im
RTVG einen Artikel aufnehmen, welcher eine Einschränkung von Online-Textbeiträgen
der SRG vorsieht. Zusätzlich soll allen Institutionen angeboten werden, bei Aus- und
Weiterbildungen finanzielle Unterstützung beanspruchen zu dürfen. Damit solle der
Medienmarkt kompetitiver gestaltet und das Medieninteresse der jüngeren Generation
gefördert werden.
Für die vorgeschlagenen Massnahmen und Änderungen sah die Kommission eine
Laufzeit von fünf Jahren vor. Den so ausgearbeiteten Entwurf hiess sie mit 13 zu 7
Stimmen bei 5 Enthaltungen gut und legte ihn dem Nationalrat vor. 47
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Nachdem die KVF-NR im Februar 2021 ein weiteres Mal zum Entwurf des
Massnahmenpakets zugunsten der Medien zusammengekommen war, beugte sich in
der Frühjahrssession 2021 der Nationalrat zur Detailberatung über das Dossier. Die
umfangreiche Debatte wurde wie bereits in vorangehenden Sitzungen in drei Blöcke
aufgeteilt: Der Erste betraf die durch das Postgesetz geregelte indirekte
Presseförderung, der zweite Block nahm sich Anpassungen betreffend das RTVG an und
im dritten Block schliesslich wurde über die Förderung von Online-Medien beraten. 
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Tages- und Wochenzeitungen, welche ihre gedruckten Ausgaben von der Post austeilen
lassen, erhielten bis anhin eine Zustellermässigung in Höhe von CHF 30 Mio. Im ersten
Diskussionsblock betreffend die indirekte Presseförderung teilte der Nationalrat die
Ansicht des Ständerats, diesen Betrag auf CHF 50 Mio. zu erhöhen. Ebenso sollen für
Früh- und Sonntagszustellungen neu CHF 40 Mio. zur Verfügung stehen. Damit folgte
der Nationalrat auf Anraten seiner Kommission dem Entscheid des Ständerats, gemäss
dem Credo: «Jede Zeitung, die zur Leserin, zum Leser kommt, ist eine gute Zeitung»
(Aebischer, sp, BE). Auch die Gelder für die Stiftungs- und Mitgliedspresse sollen von
CHF 20 Mio. auf 30 Mio. erhöht werden, womit der Nationalrat der
Kommissionsminderheit und somit dem Beschluss des Ständerates folgte; dieser
Entscheid fiel nach wiederholter Abstimmung mit 97 zu 96 Stimmen bei 2 Enthaltungen
sehr knapp aus. Die erneute Abstimmung war wegen eines Ordnungsantrags Regazzi
(mitte, TI) notwendig geworden, weil anscheinend einige Ratsmitglieder nicht auf die
erste Abstimmung vorbereitet gewesen waren und diese so verpasst hatten. Diverse
andere Minderheitenanträge sahen derweil vergeblich Anpassungen der ständerätlichen
Beschlüsse vor, wie etwa die Forderung zur Streichung der Bedingung, es müsse sich
um Abonnementszeitschriften handeln, damit die Unterstützung beansprucht werden
könne.

Viel zu reden gab im zweiten Block Artikel 26a des RTVG, denn dieser sah vor, der SRG
zusätzliche Einschränkungen im Online-Bereich aufzuerlegen, obschon Auflagen für die
SRG ursprünglich nur marginal hätten diskutiert werden sollen. Gefordert wurde,
Online-Beiträge des gebührenfinanzierten Radios und Fernsehens auf 1'000 Zeichen zu
beschränken. Zudem müsse bei Texten fortan ein zeitlicher und inhaltlicher
Sendungsbezug bestehen. Denn, so argumentierte Kommissionssprecher Kutter (mitte,
ZH) im Sinne der Kommissionsmehrheit, die SRG würde zunehmend in den schriftlichen
Bereich vordringen und dort die privaten Anbieter bedrängen. Diesem Argument
entgegnete Bundesrätin Sommaruga, dass Beschränkungen bereits in den neu
bestimmten Konzessionen ausgehandelt worden seien und die nun diskutierten
Bestimmungen auf einen Teil des Angebots abziele, der nicht in Konkurrenz mit
privaten Anbietern stehe und vom Publikum generell geschätzt würde (Kultur, Religion,
Bildung). Auch eine Kommissionsminderheit Pult (sp, GR) betonte, mehr
Einschränkungen würden dem Service public schaden. Letztlich folgte der Nationalrat
aber der Mehrheit seiner Kommission und stimmte mit 122 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dafür, das Angebot und den Umfang der Onlinetextbeiträge der SRG zu
limitieren. Ausgenommen von den Beschränkungen wären Inhalte in rätoromanischer
Sprache. Gleichzeitig sprach sich der Nationalrat für die Förderung von Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Journalistinnen und Journalisten aus. Präzisiert
wurden die Voraussetzungen für Unterstützungsgelder seitens des BAKOM durch einen
angenommenen Einzelantrag Aebischer (sp, BE). Keine Mehrheit fand ein Antrag der
Kommissionsmehrheit, jungen Erwachsenen Mediengutscheine in der Höhe von bis zu
CHF 100 zu schenken, damit diese quasi auf den Geschmack des Medienkonsums
kommen. Mit 97 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen lehnte der Nationalrat diese Idee
knapp ab.

Im dritten Block wurde über das eigentliche Kernanliegen des Pakets beraten, die
Förderung der Online-Medien. Einig waren sich alle, dass die Demokratie auf Medien
angewiesen sei und deren Vielfalt gross sein müsse. Nicht alle fanden aber, dass
staatlich unterstützte Online-Medien Sinn machen: Gregor Rutz (svp, ZH) beantragte die
Streichung der geplanten Hilfsgelder (CHF 30 Mio.), da die Vielfalt an Online-Medien
unerreicht sei und staatliche Unterstützung lediglich nicht-profitable Unternehmen
künstlich am Leben erhalten würde. Bundesrätin Sommaruga entgegnete, im Online-
Markt werde das Angebot massgeblich durch grosse ausländische Konzerne wie Google
oder Facebook bestimmt. Diese ausländischen Grosskonzerne würden sicher nie
darüber berichten, wenn in einer Schweizer Gemeinde ein Schulhaus gebaut werde,
weshalb es lokale Online-Angebote auch zukünftig brauche. In den folgenden
Detailabstimmungen sprach sich der Nationalrat für die Förderung aus: Der Antrag Rutz'
zur Streichung dieser Unterstützung wurde mit 109 zu 83 Stimmen bei 2 Enthaltungen
abgelehnt. Hier neu hinzugekommen ist der Beschluss des Nationalrats, eine Starthilfe
für neu gegründete Online-Medien zu schaffen (angenommen mit 106 zu 87 Stimmen
bei 2 Enthaltungen).
Eine Differenz zum Stände- und Bundesrat schuf der Nationalrat betreffend die Höhe
der Unterstützungsgelder für Online-Medien: Während erstere eine Unterstützung in
der maximalen Höhe von 80 Prozent des anrechenbaren Umsatzes der Unternehmen
vorsahen, beabsichtigte der Nationalrat diese Hilfe auf maximal 60 Prozent des
Umsatzes zu senken. Auch die Dauer der Unterstützung möchte der Nationalrat auf fünf
Jahre anstatt die vom Ständerat vorgesehenen zehn Jahre herabsetzen.
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In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 111 zu 67 Stimmen bei 17 Enthaltungen
angenommen. Abgelehnt wurden die Massnahmen von einem Grossteil der SVP-
Fraktion sowie von Teilen der FDP.Liberalen und der GLP. Die neuen Bestimmungen
dürften frühestens 2023 und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant in Kraft
treten. Zur Differenzbereinigung ging das Geschäft erneut an den Ständerat. 48

Im Vorfeld zur Sondersession im Mai 2021 beriet die KVF-SR im April über die
Differenzen beim Massnahmenpaket zugunsten der Medien. Die ständerätliche
Kommission beantragte ihrem Rat einstimmig, die im März vom Nationalrat geforderten
Einschränkungen des Online-Angebotes der SRG wieder aus dem Entwurf zu streichen,
denn, so die Begründung der Kommission, mit den neuen Konzessionen seien der SRG
diesbezüglich bereits Einschränkungen auferlegt worden. Mit 10 zu 3 Stimmen
beantragte die Kommission ferner, die Abgabenanteile für sogenannte
abgabenanteilberechtigte TV- und Radioveranstalter bei mindestens acht Prozent
festzulegen; der Nationalrat hatte sich für sechs Prozent ausgesprochen. Betreffend die
finanzielle Unterstützung für journalistische Aus- und Weiterbildung schlug die KVF-SR
mit 6 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen vor, dass nur Institutionen von
Unterstützungsleistungen profitieren sollen, deren Diplome und Zertifikate anerkannt
und dem Niveau der Tertiärstufe B entsprechen würden. Einig mit dem Bundesrat war
sich die Kommissionsmehrheit, Beiträge für Online-Medien-Förderung bei 80 Prozent
des von den Unternehmen generierten Umsatzes festzulegen. Eine
Kommissionsminderheit wollte den Ansatz auf 70 Prozent reduzieren. Ohne
Gegenstimme einigte sich die Kommission schliesslich auf die Geltungsdauer der
Medienförderung: Hier hielt sie an der im Juni 2020 vom Ständerat besprochenen
Version fest, welche eine Laufzeit von zehn Jahren vorsah; im Nationalrat wurde eine
Dauer von lediglich fünf Jahren gefordert. 49
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Am 1. Juni beriet der Ständerat die Differenzen zum Nationalrat beim
«Massnahmenpaket zugunsten der Medien». Zu Beginn der Sitzung kamen die
Einschränkungen zur Sprache, welche der Nationalrat der SRG im Online-Angebot
auferlegen wollte. Sowohl Kommissionssprecher KVF-SR Engler (mitte, GR) als auch
Bundesrätin Sommaruga empfahlen dem Rat, diese abzulehnen. Das bereits mehrfach
aufgeführte Argument, solche Einschränkungen würden bereits mittels Konzessionen
geregelt und seien daher im Gesetz überflüssig, kam hier erneut zu tragen und
vermochte den Ständerat zu überzeugen. Er folgte somit seiner Kommission und der
Bundesrätin, die Differenz blieb bestehen.
Eine weitere Differenz blieb bestehen, indem der Ständerat seiner Kommission folgend
darauf beharrte, die Höhe der Gebührenanteile für konzessionierte TV- und
Radioveranstalter bei acht Prozent festzulegen, während der Nationalrat hier sechs bis
acht Prozent gefordert hatte.
Etwas nähergerückt ist eine Lösung bezüglich der Frage nach der Unterstützung von
Aus- und Weiterbildungsangeboten für Journalistinnen und Journalisten. Hier
entschied sich der Ständerat für den Kompromissvorschlag der Kommissionsmehrheit,
all jene Angebote zu unterstützen, welche einem akademischen Abschluss entsprächen
und branchenweit anerkannt seien. Auch Sommaruga unterstützte den Vorschlag:
Wichtig sei das Resultat und die Qualität der Ausbildung, nicht der Ort. Wie vom
Nationalrat gefordert können somit alle Ausbildungsstätten, also etwa auch
verlagsabhängige, von Geldern profitieren. Neu hinzugekommen vom Ständerat war,
dass die Ausbildung der Tertiärstufe B entsprechen müsse.
Als die Online-Medien zur Sprache kamen, entwickelte sich die Beratung zu einer
Grundsatzdebatte. Ruedi Noser (fdp, ZH) fragte, was denn das überhaupt sei, ein
«Online-Medium». Egal ob Print, Radio, Fernsehen oder eben online, es sei doch heute
alles dasselbe, denn Inhalte würden stets von Redaktionen produziert und dabei spiele
es keine Rolle, ob eine Redaktion nun Online-Inhalte oder Print-Inhalte schreibe,
bedient würden alle Kanäle. Noser sah also den Sinn in einer separaten Förderung nicht
und beantragte, die Online-Hilfe gleich ganz aus dem Paket zu streichen, auch aus
Angst, bei einem Referendum gegen das Paket könnte sich dieser Punkt als
Schwachstelle erweisen. Mehrere Ratsmitglieder und schliesslich Bundesrätin
Sommaruga widersprachen Nosers Argumentation. Sommaruga verwies darauf, dass ja
auch Radio und Fernsehen via das separate RTVG geregelt seien. Die Notwendigkeit der
Online-Medien-Förderung erklärte sie ferner damit, dass eine Zeitung beispielsweise
für abonnierte Printausgaben von der Zustellermässigung profitieren könne, nicht aber
Unterstützung erhalte, wenn jemand das Angebot nur digital abonniert habe. Es
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brauche also beides, damit die Medienförderung ganzheitlich funktioniere, auch, weil
es Angebote gebe, die rein digital seien. Schliesslich lehnte der Ständerat Nosers
Einwand mit 28 zu 16 Stimmen ab und stimmte einem auch von Sommaruga
unterstützten Minderheitenantrag zu, der vorsah, die Onlinemedien mit 70 Prozent
ihres anrechenbaren Umsatzes zu unterstützen. Hier kam der Ständerat, welcher
ursprünglich 80 Prozent forderte, den vom Nationalrat geforderten 60 Prozent
entgegen. Allerdings erachtete der Ständerat die vom Nationalrat geforderte
Unterstützungsdauer von fünf Jahren als zu kurz und beharrte auf einer Dauer von zehn
Jahren. Zudem wollte der Ständerat nicht, dass auch Startups von Hilfsangeboten
profitieren können, wie dies der Nationalrat in der Frühjahressession gefordert hatte,
sondern nur bestehende Angebote Unterstützung erhalten sollen. Damit ging das
Geschäft zurück an den Nationalrat. 50

Mit den verbleibenden Differenzen gelangte das «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien» zurück in den Nationalrat. Auch weiterhin möchte dieser das Online-Angebot
der SRG stärker einschränken, da er dadurch die Chancengleichheit zwischen der SRG
und privaten Anbietern gefördert sah. Einen Minderheitenantrag Pult (sp, GR) der KVF-
NR, diese Restriktion zu streichen und damit dem Ständerat zu folgen, scheiterte. Mit
115 zu 81 Stimmen hielt der Nationalrat an seiner Variante fes. Auch hielt der Nationalrat
an seinem Entwurf fest, die Höhe des Gebührenanteils für konzessionierte Radio- und
TV-Veranstalter als Bandbreite zwischen 6 und 8 Prozent anzusetzen. Der Ständerat
wollte diese auf mindestens 8 Prozent festlegen.
Obwohl die Kommissionsmehrheit dem Nationalrat empfahl, bezüglich der
Förderungsdauer dem Kompromiss des Ständerats von sieben Jahren zuzustimmen –
der Bundesrat hatte ursprünglich eine Dauer von zehn Jahren vorgesehen –, beharrte
die grosse Kammer mit 99 zu 96 Stimmen auf der von ihr vorgesehenen
Förderungsdauer von fünf Jahren. Damit folgte sie der Kommissionsminderheit Christ
(glp, BS). Ferner hielt der Nationalrat entgegen dem vom Ständerat gemachten
Vorschlag, die Höhe der Finanzierung auf 70 Prozent des Unternehmensumsatzes
festzulegen, an seinen 60 Prozent fest.
Weiterhin bestand der Nationalrat auf seinen Vorschlag, wonach auch Startups von den
Fördergeldern profitieren können sollen. Dadurch sollen gezielt neue Projekte
gefördert und die Medienvielfalt gestärkt werden können. Mit 138 zu 54 Stimmen bei 4
Enthaltungen stimmte der Nationalrat den Empfehlungen der Kommissionsmehrheit zu.
Die Differenz zum Ständerat, welcher eine Streichung dieser Startuphilfe empfahl,
konnte somit nicht getilgt werden. 

An anderen Stellen konnten schliesslich Differenzen abgebaut werden, sodass die
Möglichkeit auf Einigung zumindest etwas näher rückte. Der Nationalrat unterstützte
die Anpassung eines Artikels, welcher sicherstellen sollte, dass finanzielle Mittel nicht
ins Ausland abfliessen. So soll es für ein Unternehmen oder eine Nachrichtenagentur
zwar möglich sein, Geschäftsverbindungen ins Ausland zu unterhalten, etwa um eine
seriöse Auslandberichterstattung sicherzustellen, allerdings sollen über die Zeitspanne,
während der ein Unternehmen finanzielle Unterstützung erhält, keine Dividenden
ausgeschüttet werden können. Der Nationalrat stimmte hier dem Vorschlag des
Ständerats mit 113 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.
Betreffend die journalistischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zeigte der
Nationalrat Zugeständnisse an den Ständerat und unterstützte, dass die Zertifikate
landesweit von der Branche anerkannt werden müssen. Er wollte jedoch entgegen dem
Vorschlag der kleinen Kammer auf die Bedingung verzichten, dass die Zertifikate dem
tertiären Bildungsniveau entsprechen müssen. 51
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Ein letztes Mal ging das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien» zur
Differenzbereinigung zurück in den Ständerat. Sollte danach im Nationalrat keine
Einigung erzielt werden, würde das Geschäft in eine Einigungskonferenz gelangen. Und
die Zeichen deuteten eindeutig auf letzteres hin: Weiterhin hielt der Ständerat
einstimmig an seiner Position fest, den Onlinebereich der SRG nicht weiter
einzuschränken. Damit folgte er den Empfehlungen seiner Kommission und der
Bundesrätin Sommaruga erneut, welche wiederholten, dies sei eine Sache der
Konzessionen und nicht dieses Medienpakets. Fest hielt der Ständerat auch an der
Höhe des Abgabenanteils für die privaten Radio- und Fernsehsender von mindestens 8
Prozent. Der Nationalrat forderte hier ein Abgabenanteil von 6 bis 8 Prozent.
Sommaruga hielt hierzu fest, dass man sich immerhin in beiden Räten einig sei, dass
der Gebührenanteil erhöht werden sollte (seit 2016 beträgt dieser 4 bis 6 Prozent,
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wobei er sich bei 6 Prozent eingependelt hatte). 

Einen Kompromissvorschlag machte der Ständerat betreffend Dauer und Höhe der
Unterstützungsgelder: Er stimmte dafür, die Dauer der Finanzierung auf 7 Jahre
festzulegen und somit nicht auf die wie von ihm bisher gewünschten 10 Jahre,
respektive die vom Nationalrat veranschlagten 5 Jahre. Eine erste Evaluation der
Förderungen solle dadurch nach vier Jahren erfolgen und nicht nach drei Jahren, wie
dies der Nationalrat wünschte. Im Gegenzug lenkte der Ständerat bezüglich der Höhe
der Unterstützungsgelder ein: Er akzeptierte die vom Nationalrat gewünschten 60
Prozent und wich so von seinen 70 Prozent ab. Einigung gab es betreffend die Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Medienschaffende. Hier folgte der Ständerat dem
Vorschlag des Nationalrats, dass vom Medienpaket finanziell unterstützte
Ausbildungsplätze landesweit branchenintern anerkannt sein müssen, wobei er die
Bedingung fallen lies, dass die ausgestellten Zertifikate dem tertiären Bildungsniveau zu
entsprechen hätten. Auch der anfänglich von ihm abgelehnten Start-Up-Förderung
stimmte der Ständerat in dieser Sitzung zu und entschied so im Sinne des
Nationalrats. 52

Ein letztes Mal vor dem Einsetzen einer allfälligen Einigungskonferenz beriet der
Nationalrat in der Differenzbereinigung über das «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien».  Nach langem Hin- und Her zwischen den beiden Kammern lenkte der
Nationalrat schliesslich ein und schloss sich der Ansicht des Ständerats an, der SRG im
Onlinebereich keine weiteren Einschränkungen aufzuerlegen. Eine Minderheit Rutz
(svp, ZH) versuchte vergeblich, den Nationalrat dazu zu bringen, an den
Einschränkungen festzuhalten. Mit  121 zu 65 Stimmen bei 5 Enthaltungen stimmte der
Nationalrat dem Entwurf des Ständerats in diesem Punkt zu. Ebenfalls eine Einigung
konnte bezüglich der Dauer und Evaluation der Medienfinanzierung erzielt werden: Mit
114 zu 71 Stimmen bei 6 Enthaltungen stimmte der Nationalrat dem
Kompromissvorschlag des Ständerats zu. Damit wurde die Dauer auf 7 Jahre festgelegt
und eine Evaluation der Förderungswirkung auf die Unternehmen muss somit nach 4
Jahren vorgenommen werden.

Eine Differenz vermochte schliesslich auch diese Sitzung nicht zu tilgen: Die
nationalrätliche Kommission empfahl ihrem Rat – allerdings bei 10 Enthaltungen –,
betreffend der Höhe des Gebührenanteils für konzessionierte Radio- und TV-
Veranstalter an den 6 bis 8 Prozent festzuhalten und nicht dem Entwurf des Ständerats,
welcher mindestens 8 Prozent forderte, zuzustimmen. Die KVF-NR, so
Kommissionssprecher Kutter (mitte, ZH), wolle damit erwirken, dass die
Gebührenanteile nach oben begrenzt werden und «Ungleichheiten zwischen den
konzessionierten und den nichtkonzessionierten privaten Anbietern» vermieden
werden können. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation, womit das Geschäft in die
Einigungskonferenz ging. 53
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Le Conseil National et le Conseil des États n'ayant pu trouver de terrain d'entente sur
un aspect du paquet d'aide aux médias à la suite de la procédure d'élimination des
divergences, une conférence de conciliation a été instituée. Alors que la chambre du
peuple souhaitait attribuer 6 à 8 pour cent du produit de la redevance radio-télévision
aux diffuseurs privés au bénéfice d'une concession, son homologue des cantons
proposait elle de fixer ce taux à «au moins 8 pour cent». Une contre-proposition a été
soumise à la conférence de conciliation, ôtant le «au moins» de la proposition du
Conseil des États afin d'empêcher la quote-part de dépasser 8 pour cent. Le conseiller
national Frédéric Borloz (plr, VD), s'exprimant au nom de la CTT-CN, précisait qu'une
seconde contre-proposition n'avait pas été retenue. D'après celle-ci, ce sont 6 à 9 pour
cent de la quote-part qui auraient été attribués aux diffuseurs d'informations privés. 
Par 17 voix contre 9 et aucune abstention, la conférence de conciliation a adopté la
proposition émanant du National, c'est-à-dire un taux de 6 à 8 pour cent. Elle a été
suivie par les deux chambres. Le Conseil National s'est prononcé par 130 voix contre 46
(1 abstention) en faveur de la proposition, le Conseil des États par 31 voix contre 6 (2
abstentions). 
L'élimination de cette dernière divergence a permis de soumettre le train de mesures
en faveur des médias au vote final. La loi a été acceptée par la chambre basse par 115
voix contre 75 et 6 abstentions, tandis que le sénat s'est montré favorable au projet par
28 voix contre 10 et 6 abstentions. Alors que le groupe UDC a presque unanimement
refusé l'objet – seul Thomas Minder (indépendant, SH) l'a accepté, tandis que Marco
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Chiesa (udc, TI), Werner Salzmann (udc, BE) et Jakob Stark (udc, TG) se sont abstenus –
d'autres réfractaires émergeaient des rangs du PLR, des Vert'libéraux et du groupe du
Centre. Les opposant.e.s ont déjà signifié leur intention de lancer un référendum. 54

Radio und Fernsehen

Ein wesentlicher Teil der anstehenden Teilrevision des Radio- und Fernsehgesetzes
betrifft die Ablösung des heutigen Gebührensystems für den Radio- und
Fernsehempfang durch eine geräteunabhängige Abgabe. Da der Ständerat als Zweitrat
die entsprechende Kommissionsmotion erst 2011 überwies, musste die im selben Jahr
geplante Vernehmlassung um ein Jahr verschoben werden. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2011
DEBORA SCHERRER

Nach einer im Vorjahr durchgeführten Vernehmlassung präsentierte die
Landesregierung dem Parlament im Mai des aktuellen Jahres eine Botschaft zur
Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG). Der Bundesrat
optierte gemäss Auftrag des Parlaments und in Erfüllung einer Motion der Kommission
für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-NR) für eine generelle
Abgabepflicht für Radio und Fernsehen, welche die in der Vergangenheit mehrfach in
Kritik geratene, geräteabhängige Billag-Empfangsgebühr ablösen soll. Trotz Kritik von
einigen gewichtigen Vernehmlassern hielt der Bundesrat somit an dem in seiner
ursprünglichen Vorlage enthaltenen Vorschlag fest, kaum Möglichkeiten zur
Abgabebefreiung vorzusehen. Für ein „Opting out“ für Personen mit bewusstem
Verzicht auf Radio- und Fernsehkonsum hatten sich in der Vernehmlassung unter
anderem die Piratenpartei, Economiesuisse und mit dem Aargau, Genf und Schwyz drei
Kantone ausgesprochen. Die Mehrheit der Vernehmlasser, darunter alle Kantone mit
Ausnahme des Kantons Zürich sowie unter anderem die WEKO, Billag und die
stellungnehmenden Parteien ohne die SVP und die FDP, hatte sich jedoch im Grunde
hinter einen Systemwechsel gestellt und den Entwurf begrüsst. Von der neuen
Abgaberegelung ausgenommen werden sollen laut Vorlage des Bundesrats wie bisher
Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) der AHV und IV, wobei eine neue Regelung die
rückwirkende Befreiung ab Leistungsbezug einführen will. Ebenfalls neu sollen
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter CHF 500'000 von der Abgabe befreit
werden. Nach aktuellem Stand hätten aufgrund letzterer Bestimmung 70% der in der
Schweiz angesiedelten Unternehmen keine Abgabe zu entrichten. Ob und inwiefern
Unternehmen überhaupt abgabepflichtig sein sollen, wurde in der Vernehmlassung
äusserst kontrovers diskutiert. Während der festgesetzte Grenzwert einigen
Vernehmlassern zu hoch angesetzt war, fanden ihn andere zu tief und wieder andere
schlugen neue Kriterien zur Bestimmung der Abgabepflicht vor. In seiner Botschaft zum
Entwurf vertrat der Bundesrat nach wie vor den ursprünglich genannten Grenzwert, der
jedoch in einem weiteren Schritt auf Verordnungsstufe festgelegt werden muss. Die
Vorlage sieht weiter vor, für die Eintreibung der Abgaben natürlicher Personen eine
nach Kriterien des öffentlichen Beschaffungsrechts ausgewählte private
Erhebungsstelle zu beauftragen, welche die Haushaltsdaten von den
Einwohnerregistern der Kantone und Gemeinden bezieht. Die Eidgenössische
Steuerverwaltung (ESTV) soll die Abgabe der Unternehmen direkt im Rahmen der
Mehrwertsteuererhebungen einziehen. Betreffend Letzterem präsentierte die
Regierung in der Vernehmlassung zwei Varianten. Die Abgabeerhebung via ESTV wurde
von der Mehrheit der Stellungnehmenden als effizienter und kostengünstiger eingestuft
als ein alternativ möglicher Einzug über die private Erhebungsstelle, welche die Daten
der Unternehmen über die ESTV bezogen hätte. Als Gründe für den Systemwechsel gibt
der Bundesrat in erster Linie die technologische Entwicklung, welche den Empfang von
Radio und Fernsehen auf neuen Geräten ermöglicht, sowie den durch das aktuelle
System verursachten hohen administrativen Aufwand an. Aus finanzieller Perspektive
soll die neue Regelung keine zusätzlichen Erträge generieren, was tendenziell zu einer
tieferen Abgabe pro Haushalt führen würde, so die entsprechenden Ausführungen in
der Botschaft. Weiter präsentiert der Bundesrat in seinem Entwurf den Vorschlag einer
Flexibilisierung der Gebührenanteile für private Radio- und Fernsehveranstalter
zwischen 3 und 5%. Der bisherige, fixe Prozentsatz von 4% hatte beim
Gebührensplitting zur Anhäufung von Überschüssen geführt, was mit einem variablen
Gebührenanteil vermieden werden soll. Wegen entgegengesetzter Ansichten der
Vernehmlasser beschloss der Bundesrat, bei seinem ursprünglichen Vorschlag zu
bleiben. Die Vorlage, welche 2014 dem Parlament zur Behandlung vorgelegt wird,
enthält darüber hinaus Bestimmungen zu Kompetenzregelungen,
Konzessionsvoraussetzungen sowie weitere Regelungen für die privaten Radio- und
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Fernsehveranstalter. 56

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag
der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge
Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 57
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In der Differenzbereinigung im September schaffte der Nationalrat als Erstrat bereits
alle bis auf eine der bestehenden Differenzen bei der RTVG-Revision aus der Welt:
Einer Minderheit Lehmann (cvp, BS) folgend schloss er sich gegen die Fraktionen der
BDP und SVP sowie einer qualifizierten FDP-Minderheit dem ständerätlichen Vorschlag
zur Erhöhung der Abgabenanteile an private Veranstalter an. Oppositionslos beschloss
die grosse Kammer, dem Ständerat folgend, auf eine Fixierung der Abgabenanteile für
Radio und Fernsehen zu verzichten. Entgegen einer starken Kommissionsminderheit
Rickli (svp, ZH) schloss sich der Nationalrat mit knappen 98 zu 90 Stimmen bei zwei
Enthaltungen ebenfalls dem ständerätlichen Vorschlag an, dass die Überschüsse aus
den Gebührenanteilen nicht an die Gebührenzahlenden zurückzuerstatten seien.
Erfolgreich beharrte der Nationalrat entgegen einer breiten Kommissionsminderheit
aus Mitte-Links auf der Möglichkeit eines fünfjährigen Opting-outs für Personen ohne
Empfangsgerät. Nachdem der Nationalrat sich in insgesamt fünf Differenzen dem
Ständerat angeschlossen hatte, beschloss die kleine Kammer, in dieser letzten Differenz
auf die Version des Nationalrats umzuschwenken. So konnte die Gesetzesvorlage noch
in der Herbstsession verabschiedet werden. Im Nationalrat stellten sich die Fraktionen
der GLP und SVP mit einer Mehrheit der FDP/Liberalen-Fraktion gegen die Vorlage,
womit diese mit 109 zu 85 Stimmen verabschiedet wurde. Etwas klarer waren die
Mehrheitsverhältnisse im Ständerat, wo mit 28 zu 14 Stimmen zwei Drittel der
Kantonsvertreter die Vorlage befürworteten. 58
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Sogleich nach der parlamentarischen Verabschiedung kündigte der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) das Referendum gegen die RTVG-Vorlage an. Der Verband
stellte sich gegen die doppelte finanzielle Belastung der Unternehmer, welche die
Abgabe künftig sowohl als Bürger wie auch als Unternehmen zu entrichten hätten. Dies,
sofern sie mit ihrem Unternehmen einen Jahresumsatz von über CHF 500'000
generieren, wobei der Umsatz die Höhe der Abgabe bestimmt, die der Bundesrat in
sechs Tarifkategorien festzulegen gedenkt. In seiner Botschaft zur RTVG-Revision hatte
der Bundesrat mit Rückgriff auf die Mehrwertsteuerstatistik 2010 festgehalten, dass bei
Definition des Mindestumsatzes bei einer halben Million weniger als 30% aller
Unternehmen abgabepflichtig wären. Für einen Drittel aller abgabepflichtigen
Unternehmen (Jahresumsatz CHF 500'000 bis 1 Mio.) würde die Abgabe ähnlich bis
gleich hoch ausfallen wie diejenige der Privathaushalte. Die 327 in der Schweiz
registrierten Unternehmen, die mit einem Jahresumsatz von über CHF 1 Mrd. in die
höchste Tarifstufe eingeteilt würden, hätten pro Jahr eine Abgabe in der Höhe von CHF
39'000 zu entrichten. Gemäss bundesrätlicher Botschaft hätten über 80% aller
abgabepflichtigen Unternehmen jedoch nicht mit einer Abgabe über einem Betrag von
CHF 1'000 zu rechnen. Mitte Dezember gab der SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler
bekannt, dass das Komitee "Nein zur Billag-Mediensteuer" bereits weit über die nötigen
50'000 Unterschriften sammeln konnte. Die Referendumsfrist endet am 15. Januar
2015. 59
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Mitte Januar 2015 deponierte der Gewerbeverband (SGV) sein Referendum gegen die
RTVG-Vorlage mit 91'990 Unterschriften bei der Bundeskanzlei, wovon deren 91'308
gültig waren und womit die erforderliche Anzahl Unterschriften (50'000) für das
Zustandekommen eines Referendums bei Weitem übertroffen wurde. Der SGV störte
sich nicht primär an der Einführung einer generellen Abgabe für alle Haushalte, sondern
vielmehr an der "Zwangsabgabe" für Unternehmen, wie der Direktor des SGV, Hans-
Ulrich Bigler, vor den Medien zu Protokoll gab. Sogleich meldete sich das
Befürworterkomitee unter der Führung der CVP zu Wort, mit dem Ziel, die Einwände
des SGV zu relativieren. 75% aller Unternehmen hätten aufgrund ihres geringen
Jahresumsatzes (CHF 500'000 oder weniger) keine Abgabe zu entrichten und weitere
9% der Unternehmen hätten mit der neuen Gesetzgebung geringere Zahlungen zu
leisten. 60
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Der Abstimmungskampf zur RTVG-Vorlage wurde von Beginn an kontrovers geführt und
von den Medien in einer Ausführlichkeit begleitet, die im Vergleich zu den anderen zur
Abstimmung stehenden Vorlagen beispiellos blieb. Dabei liess sich nicht verhindern,
dass die Debatte nicht nur eine technische und die Umstellungen im Gebührensystem
betreffende blieb, sondern gemäss Medien eher in eine Grundsatzdebatte zum Service
public und zur Rolle der SRG mündete. Rückblickend ist jedoch auch dieser Beschrieb
des Abstimmungskampfes nicht ganz zutreffend, denn die Debatte enthielt wenig
Substanz und dafür umso mehr Polemik.
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Bereits Mitte Februar und somit gut vier Monate vor dem angesetzten
Abstimmungstermin, dem 14. Juni 2015, war der Direktor des Gewerbeverbandes (SGV)
und Referendumsergreifer – gemäss dem Blick – "stinksauer". In einem Brief warf er
der SRG vor, dass diese ihre redaktionelle Neutralität nicht wahre und "völlig einseitig"
und "auf Kosten der Gebührenzahler" über die Referendumsvorlage berichte. Der SGV
und mit ihm die SVP zogen aus diesen Gründen ihre Teilnahme an einer
Podiumsdiskussion zur RTVG-Vorlage zurück, welche von Karin Frei, der Moderatorin
der Diskussionssendung "Club" und somit SRG-Mitarbeiterin, geleitet worden wäre.
Laut Daten des BAKOM erhält die SRG 92% aller Gelder aus dem Gebührentopf.
Diskutieren wollte der Gewerbeverband hingegen in einem anderen Forum, und zwar in
der Frühjahrssession im Parlament, wo von der UVEK-Vorsteherin Auskünfte über die
Rolle der SRG verlangt wurden. Im Abstimmungskampf zeigte sich die SRG nicht präsent
im gekauften Raum, listete auf ihrer Webseite jedoch ausführliche Pro-Argumente auf,
wobei sie sich auf den Standpunkt stellte, dass sie sich bereits in der Vernehmlassung
und somit für alle einsehbar positiv zur Vorlage geäussert habe. Ferner gehöre die
Förderung der Diskussion über den Service public zum Leistungsauftrag der SRG. Die
Diskussion um den Service public lieber vertagen wollte hingegen Bundesrätin
Leuthard, welche an der Eröffnung zum Abstimmungskampf betonte, man solle mit
dieser Diskussion bis zum Erscheinen des vom Bundesrat zu erarbeitenden Berichts zu
den Service-public-Leistungen warten.
Die Referendumsergreifer äusserten ihre Empörung zum Vorgehen der SRG in einem
Brief an das BAKOM sowie mit der Forderung, die Finanzkontrolle solle die
Finanzströme der SRG untersuchen – dies aufgrund eines Berichts der Zentralschweiz
am Sonntag, wonach die Regionalgesellschaften mit Mittelzuweisungen der SRG
Abstimmungskampf betreiben würden. Ebenfalls unzufrieden zeigte sich die
Gegnerschaft mit dem Text im Abstimmungsbüchlein und reichte eine
Stimmrechtsbeschwerde ein. Bei der Formulierung der gegnerischen Argumente durch
das Referendumskomitee hatte die Bundeskanzlei korrigierend eingegriffen, indem sie
ergänzte, dass "nach Ansicht des Komitees" in den nächsten Jahren bereits mit 1000
Franken Mediensteuer pro Haushalt und Jahr zu rechnen sei (der Bundesrat ging von
einem Betrag von CHF 400 aus). Vizekanzler André Simonazzi wies die Anschuldigungen
des Referendumskomitees zurück, bezeichnete diese als "tout bonnement absurde"
und betonte, dass sich die vom Bundesrat eingebrachten Änderungen darauf
beschränkt hätten, dem Stimmbürger die Urheberschaft dieser Behauptung erkennbar
zu machen. 
Durchs Band war die Kampagne geprägt von diversen, beinahe im Akkord präsentierten
Enthüllungen, welche von den Medien nicht in ihrer Breite ausgeschlachtet wurden –
evtl. auch aus dem Grund, da bereits wenige Tage später der nächste Vorfall darauf
wartete, dargelegt zu werden. So etwa wurde im Rahmen der RTVG-Abstimmung über
die bekannt gewordene Höhe des Lohns von SRG-Generaldirektor Roger de Weck
berichtet, ebenso über die zuerst mutmassliche und danach tatsächliche
Ständeratskandidatur vom damaligen SRG-Verwaltungsratspräsidenten Raymond
Loretan und über das vom Bundesgericht festgelegte Verbot, die Empfangsgebühren
der Mehrwertsteuer zu unterstellen. Ferner zogen sich durch die gesamte Kampagne
gegenseitige Beschuldigungen der Falschinformation, wobei der SGV diese nicht etwa
ans Pro-Komitee adressierte, sondern in erster Linie an die SRG – so etwa zur Frage, ob
die SRG bei Annahme der Vorlage mehr Geld erhalte oder ob die jetzige Regelung
tatsächlich keine Möglichkeit zur Gebührenbefreiung für Unternehmen erlaube, wie die
SRG in einer Broschüre festhielt. Auf der anderen Seite schlug der Behauptung des SGV,
in einigen Jahren werde der Gebührenzahler bereits CHF 1000 pro Jahr entrichten
müssen, heftiger Gegenwind entgegen. Ferner wurde Mitte Mai bekannt, dass das Nein-
Komitee auf seiner Homepage Personen als Anhänger des gegnerischen Komitees
aufführte, welche diesem gar nicht angehörten.
Auch dass die erste Trendumfrage in der ersten Maihälfte von einem Patt zwischen den
Befürwortern und Gegnern sprach, trug nicht unbedingt zur Abkühlung des hitzig
geführten Abstimmungskampfes bei – obwohl das Ja-Komitee unter der Führung der
CVP laut eigenen Aussagen bereits zu diesem Zeitpunkt das gesamte
Abstimmungskampfbudget aufgebraucht hatte. Tatsächlich blieb es um das offizielle
Pro-Komitee im weiteren Verlauf der Abstimmungskampagne relativ still. Ferner
formierten sich regionale Komitees, bestehend aus lokalen Radio- und TV-Stationen,
um für ein Ja an der Urne zu werben. Nicht zuletzt war es denn auch die SRG, welche
ihre 23'000 Mitglieder in einem Brief aufforderte, aktive Mobilisierungs- und
Überzeugungsarbeit zu leisten. Finanziell besser aufgestellt zeigte sich das gegnerische
Komitee, welches mit einer provokanten Abstimmungszeitung aufwartete, die mit einer
Auflage von 2,5 Mio. in den grösseren Städten und Agglomerationen verteilt wurde. "Not
amused" gab sich in diesem Zusammenhang der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger
(fdp), welcher sich auf Seite 3 der Zeitung gegen die SRG wetternd wiederfand. Er habe
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keine Kenntnisse über seine Rolle in der Abstimmungszeitung gehabt; die Macher
hätten Auszüge aus einem vergangenen Interview zusammengeschnitten und aus dem
Kontext gerissen. Der Redaktionsleiter der Abstimmungszeitung gab auf Anfrage denn
auch zu, dass Leutenegger weder Autor des Artikels sei noch von dessen Erscheinen
gewusst habe. Der grundsätzliche Stil der SGV-Kampagnenführung wurde als gehässig
aufgefasst, was jedoch aufgrund der Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Goal,
unter anderem Erfinder der Minarett-Raketen und der Messerstecherplakate, nicht
erstaunt: Auf gewissen Inseraten der Gegner war eine blutige Hand mit abgehackten
Fingern zu sehen, die in eine Mausefalle (als Metapher für die "Steuerfalle") getappt war.
Bezüglich Ausgewogenheit der Inseratekampagne in den Printmedien registrierte Année
Politique Suisse beinahe ein Gleichgewicht zwischen Befürwortern und Gegnern in
Bezug auf die Anzahl der publizierten Inserate, wobei sich die gegnerische Seite für
leicht mehr Inserate verantwortlich zeigte. Die Tonalität der Kampagne in der
Berichterstattung der Medien fiel gemäss dem Forschungsinstitut Öffentlichkeit und
Gesellschaft (fög) zu Gunsten der Gegner aus. 61

"Rösti- und Polentagraben sind programmiert", titelte die NZZ bereits am 5. Juni, mit
dem Argument, dass insbesondere die Sprachminderheiten von einem ausgebauten
Service public profitieren und dies mit einem befürwortenden Stimmentscheid
untermauern würden. Zumindest was das Resultat betrifft behielt die alte Tante
grösstenteils recht: An der Volksabstimmung zur RTVG-Vorlage vom 14. Juni 2015,
wurde das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen bei einer Stimmbeteiligung von
43,7% mit einer hauchdünnen Mehrheit von 3'649 Stimmen – und somit noch leicht
knapper als die vorläufigen amtlichen Ergebnisse vermuten liessen, und gar knapper als
jedes andere seit der Einführung des Frauenstimmrechts erzielte Abstimmungsresultat
– angenommen. Treibende Kraft hinter diesem Hauch von Ja war in der Tat die
Romandie (mit Ausnahme des Wallis), wo die Vorlage teilweise beträchtlichen Zuspruch
erhielt – an vorderster Front vom Kanton Waadt, der die Vorlage, gefolgt von den
Kantonen Genf (61,9%), Neuenburg (59,6%) und Jura (58,6%), mit einem Ja-Anteil von
62,5% deutlich befürwortete. Abgesehen von der Romandie legten lediglich Basel-Stadt
(51,2%) und Graubünden (50,9%) ein Ja ein; in allen anderen Kantonen – inklusive dem
Tessin (48,0%) – fand die Vorlage keine Mehrheit. Während der Ja-Anteil in den
grösseren, städtisch geprägten Kantonen immerhin die 47%-Marke überschritt,
bewegte sich dieser in den ländlichen Kantonen der Zentral- und Innerschweiz
zwischen 40% und 45%. Das knappe Ergebnis führte denn auch nicht zum Abflauen der
politischen Diskussionen, sondern zu deren intensiven Weiterführung. Die GLP, die
ebenso wie die SVP und die FDP zu den Abstimmungsverliererinnen gehörte, kündigte
beispielsweise an, eine Motion zur Definition des medialen Service public in der
Bundesverfassung einzureichen. Dass hier Handlungsbedarf bestehe, habe die Debatte
zum RTVG gezeigt. Nationalrätin Natalie Rickli (svp, ZH) kommentierte die Befunde des
Tagesanzeigers, wonach die Auslandschweizer für das Ja zum RTVG verantwortlich
seien: Es sei "irritierend, dass Leute mitentscheiden, die gar nicht bezahlen müssen".
Nichtsdestotrotz seien jedoch diejenigen Gegnerinnen und Gegner, welche ihr
Stimmrecht nicht wahrgenommen hatten, zu grossen Teilen für die Niederlage
verantwortlich. Rickli rief zur Unterstützung der sich dazumals im Sammelstadium
befindenden No-Billag-Initiative auf, mit der der Druck auf die SRG aufrechterhalten
werden könne. Die Initiative erhielt nach der Referendumsniederlage nun auch
Unterstützung vom Schweizerischen Gewerbeverband. Der Verband Schweizer Medien
zeigte sich mit dem Abstimmungsresultat und gar mit dessen Knappheit zufrieden,
denn Letzteres sei ein Warnsignal an die SRG. Diese solle sich auf einen Service public
im engeren Sinne beschränken und ausschliesslich über die neue Abgabe finanziert
werden, was einem Werbeverbot für die SRG gleichkäme. 

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung: 43.7%
Ja: 1'128'522 (50.1%)
Nein: 1'124'873 (49.9%)

Parolen:
– Ja: SP, CVP, GPS, BDP (2*), EVP; Economiesuisse, SGB, Travail.Suisse, VSM. 
– Nein: SVP, FDP (3*), GLP; SGV, SBV, Konsumentenforum.
– Stimmfreigabe: SAV, SKS. 
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 62
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Die Vox-Nachbefragung zur RTVG-Abstimmung zeigte unter anderem, dass es sich bei
der Abstimmung um die Einführung eines neuen Gebührensystems um einen deutlichen
Links-Rechts-Konflikt handelte. Während Personen, die sich mit der SP verbunden
fühlen, der Vorlage beinahe mit einer Dreiviertelmehrheit (73%) zustimmten, fand das
revidierte RTVG nur bei etwas mehr als einem Viertel der SVP-SympathisantInnen
Zuspruch (28%). Gespalten zeigte sich die Anhängerschaft der FDP (46% Ja-Anteil) und
der CVP (58%). Diese tiefe Befürwortungsrate ist insbesondere im Falle der
Christdemokraten bemerkenswert; hatte die CVP doch die Geschäftsstelle des
offiziellen Ja-Komitees inne und mit der UVEK-Vorsteherin ein Bundesratsmitglied aus
den eigenen Reihen, das für das RTVG-Dossier zuständig ist. Ferner war es die
Zufriedenheit mit den Leistungen der SRG und nicht etwa die Befürwortung oder
Ablehnung von Staatseingriffen (obwohl auch hier ein Zusammenhang feststellbar war),
die den Stimmentscheid ebenso stark prägte wie die politische Ideologie es tat.
Dennoch fand sich auch unter den Nein-Stimmenden eine Mehrheit von immerhin 61%,
die sich mit den Leistungen der SRG zufrieden zeigte. Ausschlaggebend für deren
ablehnende Haltung war vielmehr die Ansicht, eine obligatorische Abgabe sei nicht
angemessen und dass es vor der Abstimmung über ein neues Gebührensystem einer
Grundsatzdiskussion zum Service public bedurft hätte – letzteres eine Ansicht, die auch
eine knappe Mehrheit des Ja-Lagers teilte. Auch die persönliche finanzielle Lage
beeinflusste den Stimmentscheid; die Vorlage wurde erst von Personen mit einem
Haushaltseinkommen über CHF 7000 mehrheitlich befürwortet. Den Sprachgraben
führten die Autoren der VOX-Analyse darauf zurück, dass die Westschweiz mit ihrem Ja
teilweise auch ein Votum für die SRG und den Service public abgab, während in der
Deutschschweiz eher technische Überlegungen zur Anpassung des Gebührensystems
im Vordergrund standen. Dass die Debatte im Vorfeld der Abstimmung nicht unbedingt
sachlich verlaufen war, spiegelte sich auch in den Ergebnissen der VOX-Analyse wider:
Trotz hoher Intensität in der Berichterstattung gaben nur 34% der Befragten und 48%
der Stimmenden an, dass mit der RTVG-Vorlage über die Einführung einer
obligatorischen Abgabe für Haushalte und Unternehmen abgestimmt wurde und ein
weiterer Drittel (32%) der Befragten und 12% der Stimmenden konnte die Vorlage
inhaltlich gar nicht einordnen. Gemäss den Autoren der VOX-Studie war den
Stimmenden aber bewusst, dass nicht die SRG oder der Servic public Gegenstand der
Abstimmung war. Gleichwohl erachtete es etwas mehr als jeder zehnte Stimmende als
legitim, mit seiner Stimme in erster Linie entweder seine Kritik an der SRG und deren
Leistungen oder seine Unterstützung für das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen
kundzutun. 63
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Im April 2019 schickte das UVEK eine Vorlage in die Vernehmlassung, welche die
Rückerstattung der zu unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf den Radio- und
Fernsehempfangsgebühren für die Jahre 2010 bis 2015 an alle Gebührenzahlenden
regeln soll. Mit dieser Aktion entsprach das Departement einem im November des
Vorjahres gefällten Bundesgerichtsentscheid, der die Rückerstattung der
Mehrwertsteuer für die erwähnten Jahre als angezeigt erachtete, sowie einer ebenfalls
im Vorjahr überwiesenen Motion Flückiger-Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416), die eine
generelle Rückerstattung forderte. Zuvor war im Raum gestanden, die Mehrwertsteuer
nur an die gesuchstellenden Personen zurückzuerstatten – eine Unsicherheit, die zu
knapp 30'000 eingereichten Rückerstattungsgesuchen geführt hatte. Im Vorentwurf
wird vorgeschlagen, dass jeder Haushalt eine Rückerstattung von CHF 50 erhält, die
mittels einmaliger Gutschrift auf einer Rechnung der Erhebungsstelle (Serafe) erfolgt.
Die Mindereinnahmen, die sich dadurch auf CHF 165 Mio. belaufen würden, hätte der
Bund zu tragen, da die Mehrwertsteuer mit der ESTV abgerechnet werde und in die
Bundeskasse fliesse, so die Ausführungen des Bundesrats. 
Das Gros der Vernehmlassungsteilnehmenden erachtete die vorgeschlagene Lösung als
unbürokratisch und effizient. Von den 43 eingereichten Stellungnahmen unterstützten
39 die Vorlage, 32 davon ohne Änderungsvorschläge. Unter Letzteren befanden sich alle
24 stellungnehmenden Kantone sowie die SP und die FDP. Ablehnung erfuhr die Vorlage
durch die Aktion Medienfreiheit, den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), die SVP
und einen privaten Vernehmlassungsteilnehmer. Während ein paar Stellungnehmende
ebenfalls eine pauschale Rückerstattung für die abgabepflichtigen Unternehmen
verlangten, wollten andere mittels Anpassung sicherstellen, dass Gebührenzahlende,
die zum Zeitpunkt der Gutschrift keinen Haushalt mehr bilden (z.B. wegen Wegzugs ins
Ausland), auf Gesuch hin ebenfalls eine Rückerstattung erhalten. Die
Konsumentenschutzorganisationen SKS, acsi und FRC ihrerseits erachteten die
vorgeschlagene Höhe der Rückerstattung als das Minimum und forderten darüber
hinaus eine Verzinsung. Die SVP wiederum forderte aufgrund der starken Zuwanderung
die Ausnahme von Haushalten, die erst nach 2015 gegründet wurden, was gemäss der
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Volkspartei ebenfalls eine Erhöhung der Rückzahlung für die restlichen Haushalte
erlauben würde. Entgegen der überwiegenden Mehrheit der Teilnehmenden lehnte der
Gewerbeverband einen Ausgleich mit Bundesmitteln prinzipiell ab und schlug im
Gegenzug eine Senkung der Abgabe für Radio und Fernsehen für einen beschränkten
Zeitraum vor, womit die SRG die Kosten zu tragen hätte. Sukkurs erhielt der SGV von der
«Weltwoche», die in einem Artikel die SRG als «eigentliche Profiteurin» darstellte und
die Frage aufwarf, ob die unrechtmässig erhobene Mehrwertsteuer tatsächlich richtig
abgerechnet worden sei. In seiner Botschaft äusserte sich der Bundesrat klar zu diesem
Punkt. So führte er etwa aus, dass «der Nettoertrag aus allen Mehrwertsteuer-
Abrechnungen im Endeffekt immer an den Bund [geht]».
Aufgrund der überwiegend positiven Stellungnahmen verabschiedete der Bundesrat
seine Botschaft zum Entwurf Ende November 2019 ohne Änderung zum Vorentwurf: In
den Erläuterungen zum Entwurf berücksichtigte er zwar neu einen Verzugszins von 5
Prozent für 2 Jahre, da sich jedoch die Anzahl Haushalte zum Zeitpunkt der Auszahlung
voraussichtlich auf 3.6 Mio. statt der ursprünglich prognostizierten 3.4 Mio. belaufen
wird, blieb der Rückzahlungsbetrag von CHF 50 unverändert. 64

In der Sommersession 2020 behandelte der Ständerat als Erstrat den bundesrätlichen
Entwurf betreffend die Rückerstattung der zu unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf
die Radio- und Fernsehempfangsgebühren, gemäss welchem jeder Haushalt CHF 50
auf seiner Serafe-Rechnung gutgeschrieben bekäme, um die unrechtmässig erhobene
Mehrwertsteuer für die Jahre 2010 bis 2015 zu kompensieren. Die kleine Kammer
stützte den bundesrätlichen Vorschlag bis auf einen Punkt: Auf Anraten der
vorberatenden KVF-SR fügte der Ständerat einen neuen Passus ein, der explizit im
Gesetz verankert, dass auch berechtigte Rückerstattungsansprüche von Unternehmen
bestehen bleiben und dass das BAKOM ein einfaches Verfahren für die Abwicklung
solcher Gesuche entwickeln soll. Dabei sollen auch pauschale Entschädigungen für
Unternehmen möglich sein. Bundesrätin Sommaruga führte in der parlamentarischen
Debatte aus, dass die Regierung den Rückerstattungsanspruch für Unternehmen bejahe
und ihn in der Botschaft so festgehalten habe. Man sei lediglich davon abgekommen, für
Unternehmen eine pauschale Lösung zu schaffen; sie habe aber Verständnis für eine
explizite Erwähnung dieser Ansprüche im Gesetz. Der mit diesem Zusatz ergänzte
Entwurf passierte die Gesamtabstimmung im Ständerat einstimmig. 65
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In der Herbstsession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit der
bundesrätlichen Vorlage zur Rückerstattung der zu unrecht erhobenen
Mehrwertsteuer auf die Radio- und Fernsehempfangsgebühren. Dem Rat lag ein
Antrag einer Minderheit der KVF-NR vor, der die Höhe der Rückerstattung von CHF 50
auf CHF 60 anheben wollte, um auch die Verzinsung zu berücksichtigen. Der Antrag
scheiterte im Rat mit 80 zu 95 Stimmen. Unterstützung erfuhr er von den geschlossen
stimmenden Fraktionen der SVP und der Grünen sowie von zwei Mitgliedern der SP-
Fraktion. Ansonsten war die Vorlage auch in der grossen Kammer gänzlich unbestritten.
Den in der Sommersession 2020 vom Ständerat eingefügten Zusatz, dass auch
Unternehmen auf Gesuch hin eine Rückerstattung verlangen können, stützte die grosse
Kammer diskussionslos. Die Ausgabenbremse löste der Nationalrat mit einer einzigen
Gegenstimme und in der Gesamtabstimmung genoss die Vorlage einstimmigen
Zuspruch bei 184 Ratsmitgliedern, wobei sich zwei Personen der Stimme enthielten. Am
Ende der Herbstsession verabschiedeten die beiden Räte die Vorlage jeweils
einstimmig und ohne Enthaltungen mit 196 respektive 44 Stimmen. 66
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